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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommu-
nal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt
kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht und
Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat sich als
Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der kommu-
nalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND

GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenver-
band kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsen-
tiert dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Son-
derseiten, die überregional über Produkte und Neuheiten
für den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält
somit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-287

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Ich möchte die Zeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDERAT (10 Ausgaben)
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gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)
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EDITORIAL

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

Wenn es denn eine einrichtung gibt, die mit Vorurteilen zu

kämpfen hat, dann wohl das archiv. Meterhohe aktenberge,

staub, alte Männer mit dicken brillen, das mag vielen dabei

durch den Kopf schießen. so aber denken nur die, die ein

archiv noch nie von innen gesehen haben. Mit den

verschlossenen bunkern früherer Jahrzehnte hat es nichts

mehr gemein.

Viele texte dieser ausgabe belegen das eindrucksvoll.

archive haben sich zu modernen serviceeinrichtungen

gewandelt. nichts spiegelt das besser als die beruflichen

anforderungen, die mittlerweile gestellt werden: es braucht

nicht nur den Historiker, sondern auch qualifiziertes Wissen

in bereichen wie Öffentlichkeitsarbeit, politische bildung

oder digitalisierung. in archiven geht es eben nicht nur ums

bewahren. sondern darum, erinnerung für die gegenwart

lebendig zu machen.

im gegensatz zu früheren Jahren stehen archive heute für

transparenz und eine demokratische Öffentlichkeit. die

ungehinderte nutzung zählt zu den bürgerechten einer

freiheitlichen gesellschaft, dient sie doch der Kontrolle des

Verwaltungs- und regierungshandelns. das gilt für bundes-

und landesebene in gleichem Maße wie für städte und

gemeinden. 

insbesondere im Kommunalarchiv wird geschichte anhand

greifbarer Quellen erlebbar, denn es bietet den

unmittelbaren örtlichen bezug. besucherinnen und

besucher halten das Verhör-Protokoll aus der Zeit des

dritten reiches in ihren Händen. und können es mit namen,

einrichtungen und orten verknüpfen. indem sie sich in die

rolle einzelner historischer figuren versetzen, lernen sie,

wie begrenzt Handlungs- und ermessensspielräume sein

können. das lehrt demut. und dient als Korrektiv für den

eigenen Kompass! 

gut so. denn in einer Zeit, in der demokratien weltweit mit

fliehkräften zu kämpfen haben, ist politische bildung

wichtiger denn je. die bildungspartnerschaften von

archiven mit schülerinnen und schülern leisten dazu einen

großartigen beitrag. ein beispiel: in euskirchen setzte sich

eine schülergruppe nach der Konfrontation mit historischen

Quellen erfolgreich dafür ein, eine informationstafel am

geburtshaus des ns-Widerstandskämpfers Willi graf

anzubringen. 

ein archivbesuch zeigt auf diese Weise Wirkung bis ins Hier

und Jetzt. Mündige, kritische bürgerinnen und bürger -

davon lebt unsere demokratie. und archive tragen ihren teil

dazu bei, das Wissen und das engagement zu fördern, auf

das wir in den städten und gemeinden für ein gutes

Zusammenleben angewiesen sind. 

Unverzichtbar für den
eigenen Kompass

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen
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BÜCHER UND MEDIEN

Umgang mit 
Problemimmobilien 
Leitfaden, hrsg. v. Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen,
DIN A4, 100 S., zu bestellen oder herunterzuladen über
www.mhkbg.nrw/broschueren 

Viele Kommunen in nrW haben in den vergange-
nen Jahren zunehmend Probleme mit verwahrlos-

ten gebäuden. der leitfaden bietet eine einführung in die Möglich-
keiten und die Praxis des umgangs mit Problemimmobilien durch
die öffentliche Hand. im Vordergrund steht die praxisnahe Handha-
bung von rechts- und förderinstrumenten. Problemsituationen wer-
den anhand von fallbeispielen illustriert.

Das Gebot der 
interkommunalen 
Gleichbehandlung
v. Christian Klicki, Reihe Wissenschaft und Praxis
der Kommunalverwaltung, Band 25, 23,5 x 14,8 cm,
270 S., Kommunal- und Schul-Verlag Wiesbaden, 1.
Aufl., 39 Euro, ISBN 3-8293-1470-1

in dem buch wird eine bestandsaufnahme der
rechtsprechung und literatur zum gebot der
interkommunalen gleichbehandlung vorgenommen. es wird unter-
sucht, ob nur gemeinden und gemeindeverbände oder auch andere
kommunale institutionen eine Verletzung des gebots rügen können.
dabei wird die frage beantwortet, ob das gleichbehandlungsgebot
nur im Verhältnis zwischen staat und Kommunen gilt, oder auch im
Verhältnis mehrerer Kommunen zur anwendung kommt. ferner wird
untersucht, ob mit Hilfe des gebots konkret bezifferbare ansprüche
geltend gemacht werden können.

Lebensqualität und 
Daseinsvorsorge durch 
interkommunale 
Kooperation 
Ein Leitfaden für Kommunen in ländlich geprägten Re-
gionen, v. Jan Hendrik Trapp, Stefanie Hanke, Robert
Riechel, Jutta Deffner, Martin Zimmermann, Melina

Stein, Jörg Felmeden u. Annegret Franz, hrsg. v. ISOE - Institut für sozial-öko-
logische Forschung, Deutsches Institut für Urbanistik u. a, DIN A4, 67 S., he-
runterzuladen unter www.difu.de 

der demografische Wandel beeinträchtigt die lebensqualität in vielen
ländlichen regionen. Was benötigen Kleinstädte und gemeinden für
eine vorausschauende gestaltung von Wohnraum, nahraum oder tech-
nischer infrastruktur? der leitfaden zeigt, wie verstärkte interkommu-
nale Kooperationen zu einem nachhaltigen regionalen Management
der daseinsvorsorge beitragen können. er entstand im rahmen des
vom bundesministerium für bildung und forschung geförderten for-
schungsprojekts „lebensWert“.

Umgang mit Problemimmobilien
Leitfaden

www.mhkbg.nrw

Bücher 37 Europa-News 40        G             
Titelfoto: Sabine Eibl / Landesarchiv NRW
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NACHRICHTEN

Preis für vorbildliches Azubi-
Engagement 
Zwei auszubildende der stadt Ennepetal gehören zu den gewin-
nern des bundesweiten Wettbewerbs um das beste „Kommunale
Klima- und energiescout-Projekt“. die von den azubis entwickelte
Kampagne „tu du’s! - Wir tun‘s und geben‘s weiter!“ soll durch ver-
schiedene energiespartipps im arbeitsalltag ein gemeinschaftliches
Klimabewusstsein in der stadtverwaltung schaffen. der Wettbe-
werb ist teil des Projekts „Kommunale Klima- und energiescouts“,
das das deutsche institut für urbanistik mit förderung des bundes-
umweltministeriums in den Jahren 2018 und 2019 bundesweit
durchführt. dad Preisgeld in Höhe von 1.000 euro will die stadt en-
nepetal wieder in Klimaschutzmaßnahmen investieren.

Erweiterung des Naturparks Hohe Mark 
der naturpark Hohe Mark ist um 1.978 Quadratkilometer gewach-
sen: Von Wesel im Westen bis nach Datteln im osten und von bott-
rop im süden bis nach Gescher im norden umfasst der naturpark
Hohe Mark nach der erweiterung jetzt eine fläche von 1.978 Qua-
dratkilometer. damit ist der naturpark Hohe Mark nach den natur-
parken sauerland-rothaargebirge, teutoburger Wald / eggegebirge
und bergisches land der viertgrößte in nrW. Mit der erweiterung
ebenfalls angestiegen ist die Zahl der Mitgliedskommunen auf 27.
ein gemeinsames Projekt der städte und gemeinden im Verbund
naturpark Hohe Mark ist der Hohe Mark steig, der voraussichtlich
im frühjahr 2020 als fernwanderweg zertifiziert und der Öffentlich-
keit vorgestellt werden soll.

Start der vierten Runde des Labels
„StadtGrün naturnah“
die stadt Arnsberg ist eine von bundesweit 16 Kommunen, die vom
bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ für die teilnahme an
der vierten runde des labeling-Verfahrens „stadtgrün naturnah“
ausgewählt wurden. das bündnis zeichnet mit dem label kommu-
nales engagement zur förderung der biologischen Vielfalt aus. Ho-
noriert werden etwa die Verwendung heimischer arten bei der
baumpflanzung oder die anlage von blühwiesen im innerstädti-
schen bereich. das label-Verfahren bietet hierzu impulse und un-
terstützung. so helfen eine Vor-ort-beratung und der austausch
mit den weiteren teilnehmenden bei der Planung und umsetzung
konkreter Maßnahmen. seit Projektbeginn 2016 haben 34 deut-
sche Kommunen das label „stadtgrün naturnah“ erhalten.

Fast ein Viertel der Landesfläche für
Siedlungen und Verkehr 
fast ein Viertel der fläche von nrW wurde ende des vergangenen
Jahres von siedlungen und Verkehr in anspruch genommen. Wie
das statistische landesamt it.nrW mitgeteilte, entfielen davon
5.658 Quadratkilometer oder 16,6 Prozent der landesfläche auf sied-
lungs- und 2.385 Quadratkilometer oder 7,0 Prozent auf Verkehrsflä-
chen. den größten anteil an der gesamtfläche des landes machten
mit 25.442 Quadratkilometern oder 74,6 Prozent Vegetationsflächen
aus. flächen für die landwirtschaft stellten hier mit 16.148 Quadrat-
kilometern oder 47,3 Prozent den größten teil, gefolgt von Waldflä-
chen mit 8.487 Quadratkilometern oder 24,9 Prozent. 627 Quadrat-
kilometer oder 1,8 Prozent der landesfläche waren gewässerflächen.

         Gericht in Kürze  41       Impressum 42
     

  Thema archive

30

ehrenamtliche beteiligung
in archiven 

von Sabine Eibl

2�

das online-Portal „zeit.punktnrW“
von Erik Kleine Vennekate

35

    

     

das neue Social-media-netzwerk
in der Stadt moers

von Michael Birr

die initiative „bildungspartner nrW - archiv
und Schule“
von Christiane Bröckling und Andreas Weinhold

23

33
das „archivale des monats“ am beispiel
des Stadtarchivs Stolberg
von Christian Altena 
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bei der novelle des archivgesetzes nordrhein-Westfalen müssen die in 
der eU-datenschutz-grundverordnung vorgesehenen ausnahmen für
öffentliche archive genutzt werden

Datenschutz-Grundverordnung und
öffentliche Archive

eit dem 25. Mai 2018 regelt die eu-datenschutz-
grundverordnung (eu-dsgVo) den schutz und

die Verarbeitung personenbezogener daten in allen
Mitgliedstaaten der europäischen union neu. die
Verordnung berührt auch rechtliche und praktische
aspekte der archivarbeit und enthält einen eigenen
artikel 89 zu „garantien und ausnahmen in bezug
auf die Verarbeitung zu im öffentlichen interesse lie-
genden archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder
historischen forschungszwecken und zu statisti-
schen Zwecken“. 
in artikel 89 wird die Möglichkeit eingeräumt, öf-
fentliche archive von der geltung bestimmter re-
geln der eu-dsgVo auszunehmen. Hierzu sind je-
doch novellierungen der archivgesetze in den
eu-Mitgliedstaaten erforderlich - in deutschland auf
bundes- wie auf länderebene. ein entsprechendes
Verfahren zur Änderung des archivgesetzes nord-
rhein-Westfalen (archivg nrW) läuft derzeit. nach
abschluss der ressortabstimmung waren unter an-
derem die kommunalen spitzenverbände und die
landschaftsverbände rheinland und Westfalen-lip-
pe im rahmen der Verbändeanhörung zur abgabe
einer stellungnahme bis zum 2. oktober 2019 aufge-
rufen.

DSGVO und öffentliche Archive die eu-dsgVo
enthält eine reihe von regelungen, die unmittelbare
auswirkungen auf die aufgaben öffentlicher archive
haben. insbesondere würden einige regelungen bei
geltung für öffentliche archive deren aufgabenspek-
trum erheblich erweitern und die archive in der
Wahrnehmung ihrer Kernaufgaben außerordentlich
einschränken. 

Zudem würde sie auch dem grundgedanken wider-
sprechen, dass archivierung sich dem Wesen nach
von der datenspeicherung in anderen behörden
grundlegend unterscheidet. in archiven dient die
Verarbeitung von daten und damit die archivierung
nämlich vor allem deren dauerhafter erhaltung und
gerade nicht dem Zweck, zu dem die daten ur-
sprünglich und regelmäßig von einer anderen behör-
de erhoben wurden.
dies war dem europäischen gesetzgeber bewusst.
so haben praktische erwägungen, dass sich einige
bestimmungen der eu-dsgVo in öffentlichen archi-
ven nicht oder nur mit einschränkungen umsetzen
lassen, dazu geführt, 

•   dass einzelne bestimmungen der Verordnung für
öffentliche archive grundsätzlich nicht gelten und

•  die geltung anderer bestimmungen für archive
ausgeschlossen werden kann - die bereits ange-
sprochene Möglichkeit der derogation nach art. 89.

die eu-dsgVo führt mit dem begriff der  „im öffent-
lichen interesse liegende[n] archivzwecke“ sogar ei-
nen neuen terminus  in die gesetzgebung ein, und
berücksichtigt zusätzlich noch „wissenschaftliche
oder historische forschungszwecke“. diese finden ih-
re Verankerung in den art. 5 und 6 - den zentralen be-
stimmungen für die Zulässigkeit einer Verarbeitung
von daten für archivzwecke.

Änderung des ArchivG NRW die Möglichkeit der
derogation einzelner bestimmungen der eu-dsgVo
für öffentliche archive ist in art. 89 abs. 3 wie folgt
geregelt: „Werden personenbezogene daten für im

S

Dr. Mark Steinert ist
leiter des lVr-
archivberatungs- und 
fortbildungszentrums
in brauweiler

DER AUTOR

Kommunale Archive -
hier das Stadtarchiv
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öffentlichen interesse liegende archivzwecke verar-
beitet, können … im recht der Mitgliedstaaten inso-
weit ausnahmen von den rechten gemäß der artikel
15, 16, 18, 19, 20 und 21 vorgesehen werden, als diese
rechte voraussichtlich die Verwirklichung der spezi-
fischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft
beeinträchtigen und solche ausnahmen für die erfül-
lung dieser Zwecke notwendig sind.“ 
derogationen sind unter archivfachlichen aspekten
unverzichtbar. Zudem sind sie auch und gerade unter
aspekten des datenschutzes unbedenklich, weil für
archivgut die spezialgesetzlichen schutzbestimmun-
gen der archivgesetze gelten. diese gehen zum teil weit
über datenschutzrechte hinaus, die die eu-dsgVo
vorsieht. so enthält das archivg nrW bereits jetzt
spezielle regelungen wie schutzfristen für den um-
gang mit personenbezogenen daten Verstorbener.
sie gelten bis zum ablauf von 60 Jahren nach dem
tod der betroffenen Personen, in einzelfällen sogar
darüber hinaus. die eu-dsgVo gilt dagegen nur für
personenbezogene daten noch lebender Personen.  
gegenstand der derogation können verschiedene be-
stimmungen sein.

Auskunftsrecht art. 15 eu-dsgVo regelt das aus-
kunftsrecht und räumt jeder betroffenen Person das
uneingeschränkte recht ein, von dem Verantwortli-
chen, also grundsätzlich zunächst auch von einem
öffentlichen archiv, eine bestätigung darüber zu ver-
langen, ob diese Person betreffende personenbezo-
gene daten verarbeitet werden. nach der definition
der „Verarbeitung von daten“ der eu-dsgVo stellt
auch jede form der archivierung eine „Verarbeitung
von daten“ dar. 
Hier ist von entscheidender bedeutung, dass daten
in öffentlichen archiven zu einem völlig anderen
Zweck verarbeitet werden als in anderen stellen. auf-
gabe eines archivs ist es nämlich nicht, daten zu er-
fassen, die es zur Wahrnehmung seiner aufgaben be-
nötigt. Vielmehr verarbeitet ein archiv daten, die
andere behörden zur Wahrnehmung ihrer aufgaben
nicht mehr benötigen. die Verarbeitung von daten
im archiv erfolgt vor allem, um die daten langfristig
zu sichern und - unter einhaltung strenger archivge-
setzlich festgelegter datenschutzvorschriften - be-
troffenen und anderen berechtigten zugänglich zu
machen. 
das umfassende auskunftsrecht gemäß art. 15 eu-
dsgVo ginge weit über die Kernaufgaben der öffent-
lichen archive hinaus und stellte angesichts der damit
verbundenen aufwände eine ernsthafte beeinträch-
tigung der spezifischen Zwecke der archivierung im
sinne des art. 89 abs. 3 eu-dsgVo dar. Zudem räumt
das archivg nrW in § 6 abs. 3 betroffenen Personen
bereits ein umfassendes auskunftsrecht ein. dieses
auskunftsrecht wird einerseits den bedürfnissen der
betroffenen Personen und andererseits den aufga-
ben der archive gerecht.

in den vergangenen Jahrzehnten haben sich die re-
gelungen über die auskunftsrechte in nrW und allen
anderen bundesländern bewährt. durch diverse no-
vellierungen der archivgesetze wurden sie wieder-
holt bestätigt. damit ist das auskunftsrecht für be-
troffene Personen hinreichend geregelt. die geltende
bestimmung des § 6 abs. 3 archivg nrW kann daher
als abschließend betrachtet und die geltung des 
art. 15 eu-dsgVo ausgeschlossen werden.

Berichtigung und Löschung art. 16 eu-dsgVo re-
gelt das recht auf berichtigung fehlerhafter personen-
bezogener daten und sieht eine löschung der ur-
sprünglich gespeicherten fehlerhaften daten vor. eine
löschung und berichtigung fehlerhafter daten in ar-
chivierten unterlagen würde aber zu einer unvollstän-
digen und möglicherweise verfälschten Überlieferung
führen, zu einem eingriff in die Überlieferung im archiv.  
Wurden Verwaltungsentscheidungen aufgrund fal-
scher personenbezogener daten getroffen, lässt sich
im falle einer nachträglichen löschung und berichti-
gung der falschen daten nicht mehr erkennen, auf wel-
cher grundlage die entscheidungen getroffen wurden.
der datenbestand in einem archiv sollte daher allen-
falls durch Hinweise modifiziert, aber nicht in seiner
substanz verändert werden. eine Pflicht zur Verände-
rung von daten durch berichtigung oder löschung wür-
de den spezifischen Zweck der archivierung, nämlich
den unverfälschten erhalt gespeicherter daten, un-
möglich machen und stellt somit einen derogations-
grund im sinne von art. 89 abs. 3 eu-dsgVo dar. 
Mit § 5 abs. 4 enthält das archivg nrW bereits eine
sachgerechte bestimmung zu dieser Problematik, oh-
ne dass ein eingriff in die Überlieferung im archiv not-
wendig wird. sie sollte daher als abschließend be-
trachtet und die anwendung von art. 16 eu-dsgVo
ausgeschlossen werden. 

Einschränkung der Verarbeitung art. 18 eu-
dsgVo räumt betroffenen Personen einen anspruch
auf einschränkung der Verarbeitung personenbezo-
gener daten ein. die rechte der betroffenen und der
schutz ihrer interessen sind durch die geltenden ar-
chivgesetzlichen bestimmungen bereits hinreichend
gewahrt, insbesondere 

daten in 
öffentlichen

archiven werden
zu einem völlig 
anderen Zweck 
verarbeitet als in
anderen Stellen

Das LVR-
Archivberatungs-
und Fortbildungs-

zentrum lädt
regelmäßig zu

Fortbildungen ein
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•  durch die für archivgut allgemein und für perso-
nenbezogene unterlagen im besonderen gelten-
den schutzfristen und

•  durch archivgesetzliche berichtigungsansprüche
betroffener, wenn diese die richtigkeit von perso-
nenbezogenen daten bestreiten (§ 5 abs. 4 archivg
nrW).

die archivgesetzlichen regelungen haben sich in den
vergangenen Jahrzehnten auch hier bewährt und wur-
den durch die novellierungen des archivgesetzes wie-
derholt bestätigt. damit ist das recht auf einschrän-
kung der Verarbeitung für betroffene Personen
archivgesetzlich bereits hinreichend geregelt. die gel-
tenden bestimmungen sollten daher als abschließend
betrachtet und die geltung von art. 16 eu-dsgVo
durch das archivg nrW ausgeschlossen werden. 

Mitteilungspflicht art. 19 eu-dsgVo sieht eine
Mitteilungspflicht der daten verarbeitenden stelle
im Zusammenhang mit der berichtigung oder lö-
schung personenbezogener daten oder der ein-
schränkung der Verarbeitung vor. eine Pflicht, sämt-
liche empfänger/innen, denen personenbezogene
daten offengelegt wurden, jede berichtigung oder
löschung der personenbezogenen daten mitzutei-
len, würde die arbeitsfähigkeit der öffentlichen ar-
chive ernsthaft gefährden.
eine solche Pflicht würde dem archiv zudem eine
dem Zweck der archive fremde aufgabe übertragen
und stellte angesichts des damit verbundenen auf-
wands eine ernsthafte beeinträchtigung der spezifi-
schen Zwecke der archivierung im sinne von art. 89
abs. 3 eu-dsgVo dar. die geltung von art. 19 eu-
dsgVo sollte durch das archivg nrW ausgeschlos-
sen werden. 

Datenübertragbarkeit art. 20 eu-dsgVo räumt
betroffenen Personen ein recht auf datenübertrag-
barkeit ein. eine anwendung des art. 20 auf archive
oder archivgut hätte zur folge, dass archive in größe-
rem umfang datenverarbeitungsprozesse durchfüh-
ren müssten: alle von art. 20 erfassten daten, die
ausschließlich in analoger form vorliegen, müssten

in ein strukturiertes, gängiges und maschinenlesba-
res format übertragen werden. 
die rechte betroffener Personen auf auskunftsertei-
lung und/oder einsicht in sie betreffendes archivgut
sind bereits archivgesetzlich hinreichend geregelt.
die entscheidung über das jeweils zuständige format
sollte dem jeweils zuständigen archiv überlassen
werden. die geltung des art. 20 eu-dsgVo sollte da-
her durch das archivg nrW ausgeschlossen werden.  
die Herstellung der Übertragbarkeit von daten aus
archivgut ist nämlich nicht aufgabe der archive. auch
diese Verpflichtung würde dem Zweck der archive wi-
dersprechen und stellte angesichts des damit verbun-
denen aufwands eine ernsthafte beeinträchtigung
der spezifischen Zwecke der archivierung im sinne
des art. 89 abs. 3 eu-dsgVo dar.  

Widerspruch art. 21 abs. 1 eu-dsgVo eröffnet die
Möglichkeit des Widerspruchs betroffener Personen
gegen die Verarbeitung sie betreffender personen-
bezogener daten. der ausschluss der Verarbeitung
personenbezogener daten infolge eines Wider-
spruchs betroffener würde eine archivierung der ent-
sprechenden daten und damit die durch art. 89 abs.
3 eu-dsgVo privilegierte Verwirklichung der spezifi-
schen Zwecke unmöglich machen. 
sie würde einen unvertretbaren eingriff in die archi-
vierung als privilegierte form der Verarbeitung be-
deuten und zu einer Verfälschung der Überlieferung
führen. daher sollte eine derogation des art. 21 abs. 1
erfolgen. die derogation der abs. 2 bis 6 ist nicht er-
forderlich, da durch diese absätze öffentliche archive
in der erfüllung ihrer aufgaben nicht eingeschränkt
werden. 

Datenverarbeitung neben der derogation macht
auch die in art. 9 eu-dsgVo vorgesehene „Verarbei-
tung besonderer Kategorien personenbezogener da-
ten“ eine Änderung des archivg nrW erforderlich.
dieser artikel untersagt in abs. 1 ausdrücklich „die
Verarbeitung personenbezogener daten, aus denen
die rassische und ethnische Herkunft, politische Mei-
nungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeu-
gungen oder die gewerkschaftszugehörigkeit her-
vorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen
daten, biometrischen daten zur eindeutigen identi-
fizierung einer natürlichen Person, gesundheitsda-
ten oder daten zum sexualleben oder der sexuellen
orientierung einer natürlichen Person.“
in der dauerhaften sicherung dieser daten besteht
eine Kernaufgabe der archive. dies wird auch durch
die eu-dsgVo ausdrücklich festgestellt. daher ist in
art. 9 abs. 2 lit, j) auch eine ausnahme von diesem
Verbot vorgesehen „für im öffentlichen interesse lie-
gende archivzwecke“. es bedarf allerdings auch hier
einer Verankerung dieser ausnahme im „recht eines
Mitgliedstaats“ der europäischen union und somit
einer anpassung des archivg nrW. ◼

Archivarinnen und
Archivare haben bei
der Erhaltung von
Dokumenten eine
besondere
Sorgfaltspflicht
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lung der 

Übertragbarkeit
von daten aus 
archivgut ist 
nicht aufgabe der
archive
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das berufsbild des archivars und die praktischen
anforderungen in der arbeit eines kommunalarchivs 
haben sich in den vergangenen Jahren verändert

Der Archivar als „Joker“? 

er these, dass zwischen theorie und Praxis im
archivwesen bisweilen bemerkenswerte 

unterschiede bestehen mögen, dürfte allgemein zu-
gestimmt werden. ebenso unbestritten dürfte sein,
dass sich die arbeit in Kommunalarchiven von jener
in staatlichen archiven in mancherlei Hinsicht unter-
scheidet. aber auch innerhalb des kommunalen ar-
chivwesens findet sich eine große diversität hin-
sichtlich der jeweiligen erwartungen von seiten der
Kommunalpolitik und der Verwaltungsspitze.1

nach § 2 abs. 7 archivgesetz nordrhein-Westfalen
umfasst die archivierung „die aufgaben, unterlagen
zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das
übernommene archivgut sachgemäß zu verwahren,
zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, instand zu set-
zen, zu erschließen, zu erforschen, für die nutzung
bereitzustellen sowie zu veröffentlichen.“ Zwar gel-
ten die archivrechtlichen grundlagen der archivar-
beit für alle Kommunen in gleicher Weise und damit
auch die dort definierten aufgaben des archivs. de-

ren gewichtung durch die Kommunalpolitik, die Ver-
waltungsspitze und das archiv selbst kann aber je
nach Kommune variieren. 
so kann ein Kommunalarchiv vor allem als verwal-
tungsinterne Querschnittsaufgabe angesehen wer-
den und deshalb in der organisation bei den Zentra-
len diensten angesiedelt sein. es kann aber auch als
Kultur- und bildungseinrichtung organisatorisch wie
die stadtbücherei, die Musikschule und die Volks-
hochschule behandelt werden. ebenso fungiert etwa
in der einen gemeinde die promovierte archivarin
als einrichtungsleiterin und führungskraft, während
der Kollege in einer anderen gemeinde lediglich als
sachbearbeiter gilt, dem eine wissenschaftliche tä-
tigkeit abgesprochen wird. 

Verschiedene Berufseinstiege unterschiedlich
sind auch die einstiege in den beruf mit einer weit
größeren bandbreite als im staatlichen bereich: ne-
ben dem „klassischen“ Weg über die ausbildung im
höheren oder gehobenen dienst - neben dem „Mar-
burger Modell“ hat sich auch das „Potsdamer Modell“
etabliert - finden sich Quereinsteiger/innen etwa aus
der Verwaltung oder Historiker/innen ohne reguläre
archivausbildung. diese bandbreite spiegelt sich auch
in der Zusammensetzung des arbeitskreises „archive“
beim städte- und gemeindebund nordrhein-Westfa-
len wider. 
die diskussion zum archivischen berufsbild der letz-
ten Jahre2 sieht einen grundlegenden Wandel in den
beruflichen anforderungen. gründe dafür sah der
Verband deutscher archivarinnen und archivare e.V.
(Vda) beziehungsweise dessen arbeitskreis „berufs-
bild“ 2009 vor allem durch die rasante entwicklung
der informationstechnologe, die zunehmende nut-
zung des archivs als „Kompetenzzentrum“ und die
stärkere gewichtung des dienstleistungsgedankens.3

in den diskussionen der letzten Jahre wurde dabei
vor allem der entwicklung der informationstechno-
logie besondere aufmerksamkeit gewidmet.
die bedeutung der archive für die gesellschaft wur-
de in der bewahrung, Vermittlung und Weitergabe
des kulturellen erbes gesehen; der auftrag der archive

Dr. Stefan Sudmann
ist stadtarchivar in 
dülmen und 
Vorsitzender des
arbeitskreises 
„archive“ beim 
stgb nrW

DER AUTOR

Als Stadtarchivar
bewertet, erfasst,

ordnet, erschließt und
erhält Dr. Stefan

Sudmann das
Archivgut der Stadt

Dülmen und macht es
nutzbar 
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1 ich danke den Kolleg(inn)en aus dem arbeitskreis „archive“ beim stgb nrW für ihre anregungen.
2 Vgl. Karsten uhde (Hg.), berufsbild im Wandel – aktuelle Herausforderungen für die archivarische ausbildung
und fortbildung. beiträge zum 9. archivwissenschaftlichen Kolloquium (Veröffentlichungen der archivschule
Marburg 43), Marburg 2005; Marcus stumpf (Hg.), beruf und berufsbild des archivars im Wandel. norbert rei-
mann zu seinem 65. geburtstag und zum abschluss seiner erfolgreichen tätigkeit als leiter des lWl-archivam-
tes für Westfalen (Westfälische Quellen und archivpublikationen 25), Münster 2008; robert Kretzschmar, ak-
tuelle entwicklungstendenzen des archivarischen berufsbilds, in: archivar. Zeitschrift für archivwesen 63/4,
2010, s. 356-360; Yvonne bergerfurth, symbiose der facetten – das berufsfeld archiv, in: Claudia Kauertz (red.),
Verwaltung – Kultur – Wissenschaft. facetten der archive: 50. rheinischer archivtag 2.-3. Juni 2016 in siegburg.
beiträge. festschrift für arie nabrings zum 65. geburtstag, bonn 2017, s. 132-134. ein interview mit dem leiter
des stadtarchivs Halle an der saale ralf Jacob zum berufsbild des archivars: archivar. Zeitschrift für archivwe-
sen 64/1, 2011, s. 48-56. Zur diskussion auf dem deutschen archivtag 2015 („Was bin ich? – das berufsbild des
archivars/der archivarin im 21. Jahrhundert“ mit beiträgen von Karin schwarz und Wolfgang Krauth, Zusam-
menfassung von sabine Happ) vgl.: Monika storm (red.), transformation ins digitale – 85. deutscher archivtag
in Karlsruhe, fulda 2017, s. 193-215.
3 Veröffentlicht wurde das Papier des Vda-arbeitskreises berufsbild mit dem titel „das berufsbild von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im archiv“ in: archivar. Zeitschrift für archivwesen 62/4, 2009, s. 449-451.
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im demokratischen rechtsstaat unter anderem in der
gesellschaftlichen identitätsbildung, der förderung
von bildung, Wissenschaft und forschung, der ge-
währleistung des gleichberechtigten Zugangs zu in-
formationen, der Wahrung der rechte der archivträ-
ger und der bürger/innen sowie der gewährleistung
der nachvollziehbarkeit von entscheidungsprozes-
sen.

Berufliche Anforderungen Zur erledigung der ar-
chivischen aufgaben - beratung des archivträgers,
bewertung und Übernahme von unterlagen, be-
standserhaltung, erschließung, bereitstellung, aus-
wertung und Historische bildungsarbeit - wurden
deshalb neben archivfachlichen Kompetenzen etwa
in den bereichen archivwissenschaft, archivrecht,
geschichte und historische grundwissenschaften, it
und Verwaltungswissenschaft auch fachübergreifen-
de Kompetenzen wie dienstleistungsorientierung,
Kommunikationsfähigkeit und Managementfähig-
keiten als erforderlich angesehen.
schon für die ausbildung werden von den aspirant
(inn)en entsprechende Qualifikationen und softskills
verlangt. so nennt das landesarchiv nordrhein-West-
falen4 als einstellungsvoraussetzung für die ausbil-
dung als diplom-archivar/in im gehobenen dienst der
laufbahngruppe 2.1 gute geschichtskenntnisse, ange-
messene Kenntnisse in zwei fremdsprachen - latein
und französisch - und im bereich informationswissen-
schaften, eine gute auffassungsgabe, Verständnis für
wirtschaftliche Zusammenhänge, aufgeschlossenheit
gegenüber moderner informationstechnologie sowie
Kooperations- und leistungsfähigkeit.
für das archivreferendariat im höheren dienst und
der laufbahngruppe 2.2 werden ein abgeschlossenes
studium in geschichte, Jura oder einem anderen ge-
eigneten fach verlangt. erwartet werden zudem der
nachweis der fähigkeit zur selbstständigen wissen-
schaftlichen forschung, also in der regel eine Promo-
tion, Kenntnisse in latein und französisch sowie in
den Historischen Hilfswissenschaften und im bereich
informationstechnik, Verständnis für wirtschaftliche
Zusammenhänge, sozialkompetenz sowie Koopera-
tions- und integrationsfähigkeit.

Kompetenzen im Kommunalarchiv beispielhaft
können für die beruflichen anforderungen auch aktu-
elle stellenausschreibungen5 im kommunalen bereich
herangezogen werden. danach ist die stellvertreten-
de leitung eines größeren stadtarchivs im rheinland
der gehaltsklassen a 13 oder eg 13 zuständig für Über-
lieferungsbildung, digitale langzeitarchivierung, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Historische bildungsarbeit. er-
wartet werden ein geschichtsstudium - möglichst mit
Promotion - mit anschließendem archivreferendariat
oder studium der archivwissenschaft, Verantwor-
tungsbewusstsein, eigeninitiative, flexibilität, hohe
führungs- und sozialkompetenz, organisations- und

Verhandlungsgeschick sowie Kommunikations- und
teamfähigkeit. 
für eine befristete eg 9-stelle in einem westfälischen
stadtarchiv wurden als tätigkeiten die Übernahme
der altakten aus der Verwaltung, die reduzierung von
bearbeitungsrückständen durch bildung von bestän-
den aus dem Zwischenarchivgut, bewertung und er-
schließung genannt. die bewerber/innen sollten ei-
nen abschluss als diplom-archivar/in (fH) oder ein
abgeschlossenes geschichtsstudium vorweisen. als
soft skills wurden selbstständige, strukturierte und
eigenverantwortliche arbeitsweise, teamfähigkeit,
flexibilität, belastbarkeit und ein ausgeprägtes Ver-
handlungsgeschick erwartet.

Bedeutung von SoftSkills dass in der praktischen
archivarbeit neben fachkompetenz auch softskills
wie die Kombination von Verhandlungsgeschick und
durchsetzungsvermögen von bedeutung sind, zeigt
sich schon in den ersten schritten der Überlieferungs-
bildung - bei oder besser schon vor der Übernahme
von akten aus der Verwaltung. denn es dürfte nicht
ausreichen, sich einfach auf § 10, abs. 4 des archivg
nrW zu berufen, wonach unterlagen, die zur aufga-
benerfüllung nicht mehr benötigt werden, dem ar-
chiv anzubieten sind. statt zu erwarten, dass dies so
befolgt wird, wird die archivarin oder der archivar
vielmehr die aussondernden stellen informieren, auf-
klären und sich ihnen gegenüber als beratende
dienstleistungseinrichtung präsentieren, um eine
geregelte aktenaussonderung als Win-win-situation
für alle beteiligten darzustellen. 
Hierbei spielt auch eine rolle, welches bild die Verwal-
tungsspitze vom archiv hat: unterstützt sie etwa die
archivarin oder den archivar darin, einen entsprechen-
den „rundgang“ durch die einzelnen fachbereiche und
abteilungen durchzuführen, oder weist sie ein solches
anliegen des archivs ab? es ist zwar hilfreich, vor der
Verwaltungsspitze und der Kommunalpolitik das ar-
chiv als kommunale Pflichtaufgabe nach § 10 archivg
nrW verteidigen zu können; jedoch wird auch hier
wichtig sein, wie mit den Verantwortlichen kommuni-
ziert und argumentiert wird - je nachdem, welches bild
und welche erwartungen sie vom archiv haben und
worin dessen Kernaufgaben6 gesehen werden. 

Das Berufsbild des
Archivars - hier 
der Lünener
Stadtarchivar
Heinrich Tappe
um 1925 - hat sich
erheblich erweitert
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4 auf seiner Homepage in der ru-
brik ausbildung.
5 https://www.archivschule.de/
de/service/stellenanzeigen/ (zu-
letzt abgerufen am 02.08.2019).
6 Vgl. auch stefan schröder, „Wir
können (fast) alles, aber nicht al-
les auf einmal“ – diskussion
zum Verhältnis von archivge-
setzlichem rahmen, bKK-emp-
fehlungen und sogenannten
„Kernaufgaben“, in: archivpflege
in Westfalen-lippe 83, 2015, s.
56-60.
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Arbeit außerhalb des Archivs oft gilt das interesse
öffentlichkeitswirksamen aktionen des stadtarchivs
im bereich der Historischen bildungsarbeit wie aus-
stellungen, Vorträgen, Publikationen sowie Projekten
mit schulen und weniger der durch Kennzahlen7 bezif-
ferbaren erschließungs- und Verzeichnungsarbeit im
Hintergrund. Hier kann strategisch gut argumentiert
werden, dass die erwarteten wissenschaftlichen Publi-
kationen nur bei gut erschlossenem archivgut möglich
sind und ein vorrangig als Kultur- und bildungseinrich-
tung verstandenes archiv nur bei entsprechender Per-
sonalausstattung funktioniert. 
auch in dülmen wird es von der Verwaltungsspitze
für wichtig angesehen, dass der archivar das archiv
verlässt und für Veranstaltungen unterschiedlicher
gruppen der stadt zur Verfügung steht, so zum bei-
spiel den dorfgemeinschaften, dem Jahrestreffen der
landfrauen oder einem seniorenkaffee der Kirchen-
gemeinde. auch die gemeinsame gestaltung eines
erzählcafés mit der gleichstellungsbeauftragten mag
bisweilen zur arbeit des archivs gehören. 
diplomatisches geschick kann bei der Vorbereitung
von gedenkveranstaltungen mit mehreren beteilig-
ten gefragt sein. Kommunikation und außendarstel-
lung sind auch wichtige Kriterien im Hinblick darauf,
dass gerade für Kommunalarchive mit dem anspruch
einer dokumentation der gesamten stadtgesell-
schaft die nicht-amtliche Überlieferungsbildung eine
wichtige rolle spielt. dies wird in der berufsbilddis-
kussion allerdings eher weniger angesprochen.
unbestritten ist: die digitalisierung verändert die
Welt und die archive - und damit zugleich das be-
rufsbild und die anforderungen auch in Kommunal-
archiven.8 Jedoch sollte die berufsbilddiskussion sich
nicht darauf beschränken. ebenso wird das berufsbild
im bereich der Kommunalarchive nicht allein durch
die archivzunft selbst bestimmt, sondern auch durch
die erwartung der Verwaltung und der Kommunal-
politik - und das geht über die it-Kompetenz hinaus. 

Blick über den Tellerrand Meiner erfahrung nach
werden von einer stadtarchivarin oder einem stadtar-
chivar nicht nur fachkenntnisse und bestimmte soft
skills erwartet, sondern auch ein blick über den teller-
rand hinaus. die archivarin oder der archivar wird als
Wissensmanager/in und ratgeber/in gesehen, auch
jenseits von archivwesen und stadtgeschichte. die in
der berufsbilddiskussion immer wieder erörterte frage,
ob angesichts der Herausforderungen im rasanten
Wandel für den archivdienst generalist(inn)en oder
spezialist(inn)en auszubilden seien, wurde bislang
meist mit einem festhalten am archivar als „allroun-
der“ beantwortet. 
Mehr noch als für das staatliche archivwesen sind auch
meines erachtens gerade im kommunalen archivwe-
sen generalist(inn)en und allrounder/innen gefragt -
auch wenn das bild des klassischen Historiker-archi-
vars immer wieder hinterfragt wird. schon aus rein

praktischen gründen wird
bei der „Kleinheit“ vieler
Kommunalarchive hier
letztlich nur eine genera-
listin oder ein generalist
die anforderungen erfüllen
können. so wird auch stär-
ker als im staatlichen be-
reich das archiv einer Kom-
mune nicht als institution
wahrgenommen, sondern
die archivarin und der ar-
chivar als Person und Per-
sönlichkeit. der „archivar“
ist nicht mehr der skurrile
Kauz hinter aktenbergen,
aber dennoch wird von ihm
- meiner erfahrung nach -
eine besondere rolle er-
wartet. 

Archivar im Wandel der Zeit für den Historiker,
archivar und schriftsteller august sperl (1862-1926)
unterschied sich der archivar in seinem jetzt fast
100 Jahre alten gedicht „der alte archivar“ von an-
deren dadurch, dass er über die spanne seiner eige-
nen „erdenzeit“ hinaus blickte: „er wußte das an-
ders, der archivar; / denn er sah immer, was vordem
war, / und was die Vielen noch nie gesehen, / er
wußt’ es, war allzeit wieder geschehen.“  dieser
weitere blick des archivars nach außen und von au-
ßen auf die stadt und die stadtverwaltung kann
auch heute noch gefragt sein und in moderner form
das bild des archivars als dienstleister prägen.
im nachruf des früheren dülmener stadtarchivars,
dr. friedrich-Wilhelm Hemann (1960-2007), stand ein
satz, der an eine formulierung aus einem roman von
Michael ende erinnert, wo es heißt, der an ratsuchen-
de Mitmenschen gerichtete satz „geh doch zu Mo-
mo!“ sei „zu einer feststehenden redensart“ gewor-
den: der satz „frag Herrn dr. Hemann!“ sei in dülmen
„fast ein geflügeltes Wort“ gewesen.9

neben die bezeichnungen generalist und allrounder
mag noch ein anderer begriff treten, den der Verfas-
ser vor einiger Zeit aus der leitungsebene seiner
stadtverwaltung gehört hat und der auf einen uni-
versellen einsatz verweist: „sie sind unser Joker.
Wenn wir nicht mehr weiter wissen, rufen wir sie an,
weil wir wissen: Wenn das einer weiß, dann sie.“ ob
der so angesprochene archivar diese erwartung er-
füllen kann, steht auf einem anderen blatt.
in eine ausbildungsordnung dürfte dies sicherlich
keinen eingang finden. doch wäre in der diskussion
um das berufsbild und die praktischen anforderun-
gen in einem Kommunalarchiv mit den Polen ge-
neralisierung und spezialisierung zu überlegen, ob
neben dem begriff des allrounders vielleicht auch
das bild des Jokers seinen Platz finden könnte. ◼

 
 

Die historische
Bildungsarbeit  -
hier ein Buchprojekt
aus Dülmen - 
wird in vielen
Kommunen als
wichtige Aufgabe
des Archivs gesehen
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7 Vgl. hierzu die anlage zur ar-
beitshilfe „grundlagen kommu-
nalarchivischer arbeit“ der bun-
deskonferenz der
Kommunalarchive beim deut-
schen städtetag (bKK) von 2012:
https://www.bundeskonferenz-
kommunalarchive.de/empfeh-
lungen/arbeitshilfe_grundla-
gen_kommunalarchivischer_arb
eit_2014-06-14.pdf.
8 Vgl. hierzu in diesem Heft den
beitrag von Yvonne bergerfurth.
9 ludger Hillermann, nachruf auf
dr. friedrich-Wilhelm Hemann,
in: dülmener Heimatblätter
2007, Heft 1, s. 47-48.
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als wichtige Stütze der verbandsarbeit des Städte- und gemeindebundes nrW
zeichnet sich der arbeitskreis „archive“ durch ein hohes maß an fachlicher
expertise aus

Der Arbeitskreis „Archive“ des StGB NRW

n der Verbandsarbeit des städte- und gemeinde-
bundes nordrhein-Westfalen kommt den arbeits-

kreisen der fachleute aus den verschiedenen berei-
chen der kommunalen Praxis herausgehobene
bedeutung zu. die arbeitskreise unterstützen die
geschäftsstelle des Verbandes tatkräftig unter an-
derem bei der erarbeitung von stellungnahmen et-
wa im rahmen von gesetzgebungsvorhaben und
von beschlussvorlagen für das Präsidium sowie die
fachausschüsse als den satzungsmäßigen be-
schlussgremien des Verbandes. 

Erfolgsrezept Organisationsstruktur der ar-
beitskreis „archive“ wurde am 18. november 2003 als
arbeitsgemeinschaft der stadt- und gemeindearchi-
vare (asga) gegründet. nach der geschäftsordnung,
die sich der arbeitskreis gegeben hat, vertritt er die
interessen der städte- und gemeindearchivarinnen
und -archivare im Verband wie in dessen Mitglieds-
kommunen. Vorsitzender in seiner zweiten amtszeit
ist derzeit dr. stefan sudmann, stadtarchivar in dül-
men. sein stellvertreter in seiner ersten amtszeit ist
erik Kleine Vennekate, stadtarchivar in ratingen. 
die kreisangehörigen städte und gemeinden in
nordrhein-Westfalen entsenden jeweils eine archi-
varin oder einen archivar einer Kommune für jeden
der 30 Kreise sowie die städteregion aachen in den
arbeitskreis. die delegierten werden in der regel
durch regionale arbeitskreise der archivarinnen und

archivare bestimmt. Zudem gehören dem arbeits-
kreis Vertreterinnen und Vertreter der archive der
landschaftsverbände rheinland und Westfalen-lippe
sowie die für Kultur zuständige referatsleitung des
städte- und gemeindebundes nordrhein-Westfalen
an. 
der arbeitskreis tagt turnusmäßig im frühjahr und
im Winter, jeweils einmal im rheinland und einmal
in Westfalen. einladungsschreiben, tagesordnungen
und Protokolle fertigen die Mitglieder in eigener Ver-
antwortung. durch seine ausgeprägte organisations-
struktur kann der arbeitskreis die archivrelevanten
themen in ihrer gesamten breite abdecken und die
diesbezügliche Verbandsarbeit effizient akzentuie-
ren. dies äußert sich unter anderem in der entsen-
dung eines ständigen Vertreters in die bundeskonfe-
renz der Kommunalarchive (bKK). 

Gelebte Kommunalverwaltung die Vorhaltung
des archivwesens ist einerseits gemäß § 10 abs. 1 des
gesetzes über die sicherung und nutzung öffentli-
chen archivguts im lande nordrhein-Westfalen (ar-
chivgesetz nordrhein-Westfalen – archivg nrW) ei-
ne kommunale Pflichtaufgabe. andererseits ist sie im
Übrigen auch ein äußerst lebendiger bestandteil der
Kommunalverwaltungen der kreisangehörigen städ-
te und gemeinden.
die bewahrung der örtlichen identität liegt auch -
und nicht selten vor allem - in den Händen der archi-

Fachspezifische Themen
und Probleme

kommunaler Archive
lassen sich gemeinsam

besser angehen und
lösen

Dr. Jan Fallack ist 
referent für schule,
Kultur und sport beim
städte- und gemeinde-
bund nrW
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Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes
NRW unter www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die
360 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre Integrations-
und Flüchtlingsarbeit aus. Die Plattform dient als Informations-
börse wie auch als Diskussionsforum.

Bad Honnef unterstützt bei Suche nach 
Ausbildungsplätzen
traditionell im september organisieren die auszubildenden der
stadt Bad Honnef eine ausbildungsbörse mit rund 35 ausstellern.
600 schüler/innen aus der region folgten in diesem Jahr der ein-
ladung, darunter auch rund 30 geflüchtete sowie die älteren Kin-
der der internationalen Vorbereitungsklasse. das städtische team
integration hatte zu einem eigenen forum ins rathaus eingela-
den. ein anerkannter geflüchteter im zweiten ausbildungsjahr
zum elektriker berichtete, wie er an seinen ausbildungsplatz ge-
kommen war – nämlich über das absolvieren eines Praktikums
sowie zahlreiche deutschkurse.

Kulturelle Unterschiede aus der Sicht von 
Geflüchteten
der sachverständigenrat deutscher stiftungen für integration
und Migration hat in Kooperation mit der robert bosch stiftung
flüchtlinge befragt, inwieweit sie kulturelle unterschiede zu ihren
Herkunftsländern wahrnehmen und wie sie damit umgehen. die
studie behandelt in diesem Zusammenhang rechtsstaatlichkeit,
die gleichberechtigung von Männern und frauen, die bedeutung
der familie, den umgang mit älteren Menschen und das thema
Homosexualität. das Papier steht auf der Webseite www.svr-mi-
gration.de im bereich Publikationen zum download zur Verfü-
gung.

Erfolgreiche Integrationskonferenz in Hattingen
das Kommunale integrationszentrum ennepe-ruhr-Kreis hat die
ergebnisse einer gemeinsam mit der stadt Hattingen organisier-

ten integrationstagung zusammengetragen. die rund 170 teil-
nehmenden befassten sich in mehreren Workshops mit den the-
men Konfliktmanagement, demokratievermittlung, trends im
ehrenamt sowie politische Partizipationsmöglichkeiten von Mi-
grant(inn)en. die dokumentation ist im Portal integration oder
auf der internetseite des integrationszentrums im bereich aktu-
elles zu finden.

Mit „Sketchnotes“ Arbeitsabläufe und Begriffe 
erklären
Vielen geflüchteten sind die standardisierten arbeitsprozesse in
deutschland aus ihren Heimatländern nicht bekannt. entspre-
chend schwierig ist es für unternehmen, bestimmte abläufe und
begriffe zu erklären. das „netzwerk unternehmen integrieren
flüchtlinge“ hat mit schematischen Zeichnungen, sogenannten
sketchnotes,  einen erfolgreichen lösungsansatz gefunden. Kol-
leg(inn)en, die geflüchtete anlernen, können sich mit einfachen
Kniffen ein Portfolio zusammenstellen und an die jeweiligen be-
dürfnisse anpassen. Weiterführende informationen sind auf der
internetseite www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de im
bereich Mediathek bereitgestellt.

Gut besuchte Tagung für Frauen mit 
Migrationsgeschichte 
die stadt Königswinter hat eigens für frauen mit Migrationsge-
schichte eine Veranstaltung unter dem Motto „Meine Zukunft in
deutschland beginnt - jetzt!“ auf die beine gestellt. Mit 114 teil-
nehmerinnen fiel die resonanz deutlich besser aus als von den
Veranstaltern erwartet. die besucherinnen aus 16 ländern konn-
ten für ihre bewerbungen lebensläufe und Passbilder erstellen
lassen und mit 13 ausstellern über bildungsangebote und ausbil-
dungschancen sprechen. Man wolle den frauen ermöglichen, sich
zu informieren, ohne alle schulen im Kreis und in bonn abfahren
zu müssen, erläuterte der stellvertretende bürgermeister norbert
Mahlberg die idee der Veranstaltung.

Aktuelles aus dem Online-Portal Integration des StGB NRW

varinnen und archivare, die sich weit über den regu-
lären dienstbetrieb und den umfang der zugewiese-
nen Pflichtaufgabe hinaus für ihre tätigkeit begeis-
tern und auch in der freizeit als anlaufstelle für
geschichtsinteressierte zur Verfügung stehen. 
entsprechend ist das durch den arbeitskreis „archive“
abgedeckte themenspektrum äußerst facettenreich.
Von der novellierung des archivgesetzes über die elek-
tronische langzeitarchivierung und die fallstricke des
Vergabewesens bis hin zur bestandsgefährdung
durch sogenannte Papierfischchen - der arbeitskreis
stellt sich jeder Herausforderung und versucht stets,
praxisgerechte lösungsvorschläge zu unterbreiten. 

Nachwuchs willkommen der arbeitskreis „archi-
ve“ zeichnet sich auch durch eine ausgewogene alters-
struktur aus: archivarinnen und archivare aus allen

dienstalterskategorien nutzen die sitzungen gerne als
forum für den fachlichen austausch. allerdings fällt es
vielen städten und gemeinden aktuell nicht leicht,
durch eintritt in den ruhestand frei werdende stellen
im archivbereich zu besetzen. die lage am arbeits-
markt hat sich verschärft, dass einer wachsenden Zahl
offener stellen in den öffentlichen archiven eine gleich-
bleibend zu geringe Zahl von absolventinnen und ab-
solventen der vorhandenen archivarischen ausbil-
dungs- und studiengänge gegenübersteht. 
Vor diesem Hintergrund setzt sich der städte- und
gemeindebund nordrhein-Westfalen dafür ein, die
vorhandenen ausbildungsstätten zu stärken und ih-
ren ausbau voranzutreiben. auch und gerade archi-
varinnen und archivare am beginn ihrer beruflichen
laufbahn sind im arbeitskreis „archive“ stets herzlich
willkommen. ◼
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mithilfe der Landesinitiative Substanzerhalt der nrW-Landesregierung
können kommunale archive vom Säurezerfall bedrohte dokumente
entsäuern lassen

Vor dem Papierzerfall bewahren

ines der herausragenden Probleme beim original-
erhalt von archivgut ist der säurebedingte Papier-

zerfall. Mit einsetzen der industriellen Papierfabrikati-
on seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts sind
verfahrensbedingt in den Papieren säuren enthalten.
sie führen zu langfristigen Zerfallsprozessen, in deren
Verlauf sich das Papier von innen heraus zersetzt - es
bräunt und verfällt schließlich. 
erhebungen in den nordrhein-westfälischen archiven
haben bereits in den 1990er-Jahren ergeben, dass etwa
80 Prozent der archivbestände gefährdet sind und ent-
säuert werden müssen. durch die entsäuerung wird
der Prozess des Papierzerfalls ausgesetzt, indem die
im Papier vorhandenen säuren neutralisiert werden.
Zudem wird dabei eine alkalische reserve eingebracht,
die den entsäuerungsprozess nachhaltig unterstützt.

Landesziel Substanzerhalt die massive gefähr-
dung des schriftlichen Kulturerbes nahm die nord-
rhein-westfälische landesregierung seit beginn der
14. Wahlperiode 2005 zum anlass, unter anderem den
substanzerhalt von archivgut als einen kulturpoliti-
schen schwerpunkt zu forcieren. als Ziel wurde for-
muliert, die reiche kulturelle substanz in nrW zu er-
halten und zu bewahren, weil sie Werteorientierung,
geschichtsbewusstsein und selbstvergewisserung er-
möglicht. in diesem Kontext begründete das land
nrW mit der landesinitiative substanzerhalt (lise) ein
Projekt zur entsäuerung von archivgut, das  sich an
nichtstaatliche archive richtete.

auf grundlage von Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen dem land nrW und den beiden landschafts-
verbänden rheinland (lVr) und Westfalen-lippe
(lWl) wird die Massenentsäuerung seit oktober
2006 im landesteil rheinland vom lVr-archivbera-
tungs- und fortbildungszentrum in brauweiler und
im landesteil Westfalen vom lWl-archivamt für
Westfalen koordiniert. nach zweimaliger Verlänge-
rung der Kooperationsvereinbarung läuft die lise
zwar am 31. dezember 2019 aus, allerdings laufen der-
zeit Planungen zwischen den Projektbeteiligten mit
dem Ziel, ein folgeprojekt zu initiieren.
im rahmen der bisherigen lise förderte das land
nrW in den ersten zehn Projektjahren die entsäue-
rungsmaßnahmen der nichtstaatlichen archive pro
landesteil mit jährlich rund 300.000 euro, seit dem
Jahr 2016 wurde diese summe auf etwa 180.000
euro pro Haushaltsjahr reduziert. Mit diesen Mit-
teln bezuschusst das land gegenwärtig für erstma-
lige antragsteller 70 Prozent und für wiederholt
teilnehmende archive 60 Prozent der entsäue-
rungskosten. für die teilnehmenden archive ver-
bleibt somit ein eigenanteil von 30 beziehungswei-
se 40 Prozent. 

Landschaftsverbände operativ federführend die
organisatorische durchführung der lise erfolgt durch
die archivberatungsstellen bei den landschaftsver-
bänden. diese sensibilisieren und beraten die nicht-
staatlichen archive in fragen der Massenentsäuerung

e

Hans-Jürgen 
Höötmann ist 
archivar beim 
lWl-archivamt für
Westfalen in Münster

DIE AUTOREN

Wilhelm Grabe ist
stadt- und Kreis-
archivar in Paderborn
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und steuern den Workflow zwischen den teilnehmen-
den archiven und den entsäuerungsdienstleistern.
dazu gehört die arbeitsintensive Vorbereitung der
zu entsäuernden akten sowie nach der entsäuerung
die nachbereitung des archivguts einschließlich der
Qualitätskontrolle. 
das gesamtprojekt wird von einem beirat aus Ver-
treter(inne)n des nrW-Ministeriums für Kultur und
Wissenschaft und den beiden landschaftsverbänden
begleitet. das Hauptaufgabenmerk des beirats liegt
neben der laufenden Projektevaluierung auf der
steuerung des Projektverlaufs und der grundlegen-
den Koordination der Maßnahmen zwischen den
einzelnen Projektbeteiligten.
die resonanz der nichtstaatlichen archive auf das
angebot der lise ist erfreulich positiv. indizien hier-
für sind die teilnahmezahlen, die Höhe der aufge-
wendeten eigenmittel und die tatsache, dass im
kommunalen bereich die beteiligung in die fläche
geht und dabei sowohl gemeinde-, als auch stadt-
sowie Kreisarchive vertreten sind. Hier zeigt sich,
dass archive die notwendigkeit des Handelns gegen
den Papierzerfall erkannt haben und bereit sind,
nicht unerhebliche finanzmittel für entsäuerungs-
maßnahmen zu investieren. 
trotz dieser erfreulichen tendenzen bleibt jedoch im
blick zu behalten, dass sich bislang weniger als ein
drittel der nordrhein-westfälischen Kommunalar-
chive an der lise beteiligt hat und somit eine Mas-
senentsäuerung von archivgut für eine Mehrheit
noch nicht als eine gängige option zur bestandser-
haltung angesehen wird.

Rechtzeitig Handeln das im vergangenen Jahr ver-
öffentlichte gemeinsame grundlagenpapier des be-
standserhaltungsausschusses der Konferenz der lei-
ter/innen der archivverwaltungen des bundes und
der länder, der bundeskonferenz der Kommunalarchi-
ve beim deutschen städtetag und der Kommission
bestandserhaltung des deutschen bibliotheksverban-
des zur durchführung von Massenentsäuerungspro-
jekten stellt unmissverständlich fest: „Massenent-
säuerung ist wirksam und – rechtzeitig angewendet –
nachhaltig!“
die rechtzeitige behandlung ist dabei ein wichtiges
Kriterium: eine entsäuerung muss zwangsläufig bis
zu demjenigen Zeitpunkt durchgeführt werden, an
dem das Papier jegliche flexibilität und festigkeit
verloren hat. Wird dieses Zeitfenster verpasst, ist ei-
ne entsäuerung sinnlos und die authentizität des
originals nur mit kaum vertretbarem finanziellen
aufwand zu sichern. 
in anbetracht von aufwand und Kosten ist die res-
tauratorische behandlung säuregeschädigter archiv-
bestände illusorisch. aus betriebswirtschaftlicher
sicht ist die im Vergleich zur entsäuerung vierzigmal
kostenintensivere restaurierung keine ernsthaft in
erwägung zu ziehende Variante. Massenentsäue-

rung ist somit alternativlos und deshalb gilt bei ge-
fährdeten Papieren die devise, dass akuter Hand-
lungsbedarf besteht und eine frühzeitige entsäue-
rung maßgeblich zum dauerhaften erhalt des
archivguts beiträgt.

Mittel erforderlich diese (dauer-)aufgabe ist
zwangsläufig mit Kosten verbunden, für die konti-
nuierlich Haushaltsmittel zur Verfügung stehen
müssen. insofern ist es erforderlich, dass den archi-
ven ein regelmäßiges budget für bestandserhaltung
zur Verfügung steht. im rahmen der lise ist es vielen
archiven offensichtlich gelungen, dieses erfordernis
ihren archivträgern plausibel zu vermitteln. im lan-
desweiten durchschnitt stellten archivträger durch-
schnittlich etwa 5.000 euro zur teilnahme an der lise
zur Verfügung.
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Die erfolgreiche
Entsäuerung des
Papiers kann über
den pH-Wert
nachgewiesen
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die bandbreite der Höhe der eigenmittel ist zwischen
den beteiligten archiven enorm. sie bewegt sich zwi-
schen 400 und 40.000 euro. einigen archiven ist es so-
mit gelungen, zum teil fünfstellige summen dauer-
haft für bestandserhaltende Maßnahmen zu
akquirieren. das stadt- und Kreisarchiv Paderborn
hat seit ende 2006 mit einem eigenanteil von gut
260.000 euro insgesamt mehr als 600 laufende Me-
ter archivgut entsäuert – darunter beispielsweise die
umfangreiche, bis 1897 zurückreichende alte einwoh-
nermeldekartei der stadt Paderborn.
aber auch mit kleineren summen können mittelfris-
tig beachtliche erfolge erzielt werden. dass durchaus
gerade kleinere archive ihren bestand in einem über-
schaubaren Zeitraum entsäuern können, zeigt das
beispiel des stadtarchivs Marienmünster im Kreis

Zu den entsäuerten Objekten im Stadt- und Kreisarchiv
Paderborn gehört die Einwohnermeldekarteikarte des
Flugpioniers Johann Stockhausen 
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 Höxter. auf seiner Homepage verkündete die Kom-

mune im dezember 2016 die bemerkenswerte
nachricht, dass das „stadtarchiv Marienmünster …
als erstes archiv in nordrhein-Westfalen säurefrei“
sei. und in der Mitteilung aus dem rathaus sowie
in berichten der beiden regionalen tageszeitungen
wurde stolz verkündet, dass es sieben Jahre gedau-
ert habe, bis sämtliche säurebelasteten akten des
stadtarchivs im umfang von 359 archivkartons mit
einem aufwand von 33.500 euro entsäuert und ihre
lebenszeit damit wesentlich verlängert werden
konnte.

Lohnender Einsatz diese bemerkenswerte und
erfreuliche nachricht verdeutlicht, dass es lohnt,
sich unabhängig von der größe des archivs aktiv
dem Problem des Papierzerfalls zu stellen, gegen-
maßnahmen zu ergreifen und sukzessiv akten bis
zum erfolgreichen abschluss eines kontinuierlich
betriebenen bestandserhaltungsprojektes zu ent-
säuern. 
in der kommunalen archivlandschaft bewirkt die
landesförderung im rahmen der lise offensichtlich
zum einen eine rege investitionsbereitschaft in Ver-
bindung mit der sensibilisierung für präventive Kon-
servierungsmaßnahmen. Zum anderen ist die bereit-
schaft, sich für die bestandserhaltung von archivgut
zu positionieren und sich damit auch mit aspekten
der nachhaltigen bestandsfürsorge auseinanderzu-
setzen, in vielen archiven unabhängig von der jewei-
ligen größenordnung in erfreulicher Weise vorhan-
den. ◼

ie kann die attraktivität des kommunalen
ehrenamts insbesondere für frauen ge-

steigert und die situation von Hebammen in
nordrhein-Westfalen verbessert werden? diese
beiden fragen standen im Mittelpunkt der
Herbstsitzung des gleichstellungsausschusses
des städte- und gemeindebundes nrW, der am 
9. oktober 2019 im landtag in düsseldorf tagte.
die Mitglieder des Ausschusses (foto) tauschten
sich zu diesen und weiteren fragen mit den gleich-
stellungspolitischen sprecherinnen und dem
sprecher der im landtag vertretenen fraktionen
aus. um einen stetigen austausch zwischen lan-
despolitik und Kommunalpolitik zu fördern, bot
die Vorsitzende des gleichstellungsausschusses
des landtages, regina Kopp-Herr, eine regelmäßi-
ge Wiederholung der diskussionsrunde an.

Gleichstellungsausschuss im Landtag
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die dauerhafte erhaltung von archivgut umfasst neben restauratorischen
eingriffen zur Sicherung wertvoller originale auch vorbeugende konservatorische
maßnahmen

Aufbewahren für die Ewigkeit

n Washington sind in der sogenannten rotunde
des nationalarchivs der usa die originale der un-

abhängigkeitserklärung von 1776, der Verfassung von
1779 und der sie ergänzenden „bill of rights“ öffent-
lich ausgestellt. die dokumente liegen in Kästen, in
denen sie durch schusssicheres glas vor Vandalismus
und vor schädlicher uV-strahlung geschützt sind. Zu-
dem liegen sie in einer sauerstoffarmen atmosphäre
aus befeuchtetem argon, um langen erhalt des Per-
gaments und der schrift zu gewährleisten. nachts la-
gern sie in einem atombombensicheren Kellergewöl-
be des nationalarchivs. 
die grundlegende bedeutung dieser dokumente für
die entwicklung der demokratie weltweit rechtfer-
tigt diesen großen aufwand zu ihrer erhaltung. aber
auch jede stadt, jede gemeinde verwahrt in ihrem
archiv eine Vielzahl von dokumenten, die für die er-
forschung ihrer geschichte und zur sicherung ihrer
rechte unersetzbar sind. sie sind nämlich, anders als
die amerikanischen Verfassungsurkunden, in der re-
gel nicht veröffentlicht. deren aufbewahrung gibt je-
doch einige Hinweise darauf, worauf bei archivge-
bäuden zu achten ist.

Archivgut schützen Zunächst einmal müssen die
räume, in denen archivgut verwahrt wird, vor Van-
dalismus, einbruch, aber auch vor tierischen schäd-
lingen aller art geschützt sein. nicht weniger wichtig

ist der schutz vor feuer und Wasser, weshalb sich et-
wa Keller und dachböden nur eingeschränkt als Ma-
gazinräume eignen. die temperatur muss im bereich
von 16 bis 18 grad Celsius liegen und die relative luft-
feuchtigkeit darf nicht über 60 Prozent steigen, da-
mit kein schimmel das archivgut befällt. Zudem sol-
len die Werte für luftfeuchtigkeit und temperatur
nur geringfügig schwanken, was eine gute isolierung
verlangt.
am besten ist es, wenn die vorgesehenen räume die-
sen anforderungen schon von sich aus nahekom-
men, damit nicht viel geld in eine künstliche Klima-
tisierung fließen muss und dauerhaft hohe energie-
und betriebskosten vermieden werden. das lWl-ar-
chivamt setzt schon seit 1998 und nun auch in sei-
nem neuen Magazinanbau neben gut isolierten
Wänden darauf, durch eine geregelte belüftung, die
durch den Vergleich der innen- und außenwerte von
temperatur und luftfeuchtigkeit gesteuert wird,
künstliche eingriffe auf ein Minimum zu beschrän-
ken.
da Papier ziemlich schwer ist, muss auch die statik
stimmen. standregale verlangen 500 Kilogramm pro
Quadratmeter, rollregale sogar eine tonne pro Qua-
dratmeter. 

Platz vorsehen die schwierigste frage stellt die
abschätzung der erforderlichen Kapazität dar. Zu-

i
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nächst ist das bereits vorhandene archivgut unterzu-
bringen. damit das Magazin auch für die nächsten
etwa 20 Jahre reicht, sollte zusätzlich Platz für etwa
15 bis 30 Prozent des gesamten in der Verwaltung
derzeit vorhandenen schriftguts vorgesehen werden,
da all diese Papiere vor ihrer Vernichtung dem archiv
angeboten werden müssen, damit es die historisch
und rechtlich wichtigen übernehmen und dauerhaft
sichern kann. 
Weiterer Platz muss für nichtamtliches schriftgut wie
Zeitungen, nachlässe, Vereinsarchive vorgesehen
werden, das zur ergänzung der amtlichen Überliefe-
rung nötig ist, um die geschichte eines ortes ausrei-
chend zu dokumentieren. Mit diesen anforderungen
wäre das Magazin umschrieben.

Für Räume sorgen damit das darin verwahrte ar-
chivgut auch genutzt werden kann, bedarf es zusätz-
lich eines benutzerraums oder lesesaals, in dem in
ruhiger umgebung unter aufsicht das im Magazin
verwahrte archivgut eingesehen werden kann. da-
mit gruppen wie schulklassen das archiv besuchen

können, wird vorübergehend zusätzlich ein größerer
raum benötigt. 
und schließlich benötigt auch die leitung des archivs,
die das archivgut übernimmt, erschließt, verwahrt
und die nutzer/innen berät, aber auch die bürger-
schaft über fragen zur ortsgeschichte informiert, ein
eigenes büro. details zur Planung können den nor-
men din iso 11799 und din 67700 entnommen wer-
den. es gilt: Vorsorge ist günstiger als die nachträgli-
che behebung von schäden (siehe schaubild).

Für Notfälle vorsorgen neben einem angemesse-
nen Klima und einer konsequenten schutzverpa-
ckung sind Präventivmaßnahmen zur Vermeidung
von Wassereinbruch oder brand von größter relevanz
für den erhalt des Kulturguts. dies haben die großen
schadensereignisse der letzten Jahre - brand der Her-
zogin anna-amalia-bibliothek, einsturz des Kölner
stadtarchivs und nicht zuletzt der brand der Kathe-
drale von notre dame - eindrücklich gezeigt. indivi-
duelle notfallvorsorge in enger abstimmung mit den
lokalen einsatzkräften der feuerwehr hilft, entspre-
chende risiken im Vorfeld zu minimieren. 

Papierfischchen bekämpfen eine weniger sicht-
bare, aber nicht minder große und vor allem aktuelle
bedrohung für das archivgut stellen die sogenannten
Papierfischchen  dar. diese „Ctenolepisma longicau-
data“ sind eine spezies von urinsekten, die unter an-
derem bevorzugt Papier verzehren und sich seit be-
ginn der 2000er-Jahre in deutschland ausbreiten. 
als nahe Verwandte der silberfischchen finden sie in
den Magazinen und depots von archiven, bibliothe-
ken und Museen ideale lebensbedingungen vor. ihre
bekämpfung stellt derzeit institutionen vor ganz
neue Herausforderungen und macht die implemen-
tierung einer effektiven integrierten schädlingsbe-
kämpfung1 dringend erforderlich. 
nur konsequent eingesetzte organisatorischen Maß-
nahmen, wie zum beispiel die sofortige entsorgung
von Verpackungsmaterialien, in denen sich Papier-
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Schutzmedien

Verpackung

Lagerung

Planung

Problembewusstsein

Kosten der Bestandshaltung

Aufgaben der Bestandshaltung
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Durch Belüftung und
Entrauchung kann
das Archivgut im
neuen Magazin des
LWL-Archivamts
dauerhaft gelagert
werden (Foto oben)
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Die Stärke des Befalls
durch Papierfischchen
kann durch eine
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fischchen bevorzugt aufhalten, verhindern das ein-
schleppen und die ausbreitung der tiere. ein wesent-
licher erfolgsfaktor ist zudem die kontinuierliche
gründliche reinigung aller innenräume - ein nicht zu
unterschätzender aspekt, bei dem sich einsparmaß-
nahmen kontraproduktiv auswirken.
da sich die tiere gewöhnlich über Kabelschächte oder
lüftungsöffnungen ausbreiten und tagsüber hinter
fußleisten oder in ritzen aufhalten, lassen sich durch
einfache sanierungsmaßnahmen wie abdichtungen
und Versiegelungen laufwege unterbinden und
rückzugsräume vermeiden.
auch eine angemessene einrichtung der Magazine
mit einbrennlackierten rollregalanlagen, deren
oberfläche zu glatt für die Papierfischchen ist,
schützt das darin gelagerte archivgut vor befall.
standregale sollten einen angemessenen abstand
zur Wand aufweisen - dies bedeutet zwar den Verlust
von lagerfläche, verhindert jedoch den Übergang der

insekten von der Wand unmittelbar in das befüllte
regal.
besteht bei eingehendem schriftgut unklarheit
über einen eventuellen befall, lassen sich die tiere
durch einfrieren abtöten. ist bereits eine etablierte
Population zu verzeichnen, nachgewiesen durch
das Monitoring mit Klebefallen, können zusätzlich
zu den Präventivmaßnahmen bekämpfungsmaß-
nahmen durch fachfirmen in erwägung gezogen
werden. Hierbei kommen in den betroffenen räu-
men punktuell fraßköder zum einsatz. ein direkter
Kontakt der giftigen stoffe mit dem archivgut und
deren Kontamination ist somit ausgeschlossen.
angesichts der Menge des von den Kommunen zu
erhaltenden schriftguts sind kostengünstige Prä-
ventivmaßnahmen von vorrangiger bedeutung. Mit
entsprechenden strategischen Maßnahmen der be-
standserhaltung können die archivträger dieser Ver-
pflichtung angemessen begegnen. ◼

Mit dem Eco-Modus der neuen L5000er-/L6000er-Serie von Brother
Die neue L5000er-/L6000er-Serie von Brother besticht durch den Brother PRINT AirBag, die 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und die ultimative Wahlmög-
lichkeit für schonendes Arbeiten: Dank dem Eco-Modus im Treibermenü werden bei jedem Druckjob bis zu 99 % weniger Feinstaub-Emission, bis  
zu 415 Watt Energieersparnis und bis zu 4 dB weniger Lärm erreicht.
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Für ein besseres Klima im Büro  
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der Unterarbeitskreis digitale Langzeitarchivierung im kommunalen
rechenzentrum niederrhein befasst sich mit der erhaltung digitaler objekte 
für kommende generationen

Digitale Vergangenheit für die 
Zukunft sichern

ieso ein digitales archiv einrichten? ein e-Mail-
archiv oder was? Haben wir doch schon!“ sol-

che und ähnliche aussagen kommen schnell, wenn das
thema der digitalen langzeitarchivierung in kommu-
nalen Verwaltungen eingeführt wird. schon allein das
Wort „archiv“ erweckt unterschiedliche assoziationen
- vom fachlich geführten historischen archiv der eige-
nen Kommune über diverse Verwaltungsarchive inner-
halb der eigentlichen laufenden Verwaltung bis hin zu
räumen, in denen generationen von Mitarbeiter(in-
ne)n alte Möbel und sonstigen Kram abgestellt haben.
in der it werden ablagemöglichkeiten wie e-Mail-
oder file-ordner ebenfalls gerne als „archiv“ bezeich-
net. Vollends verwirrt es, wenn professionelle dienst-
leister die „archivierung“ von Verwaltungsakten an-
bieten und darunter manchmal das ersetzende
scannen und speichern der akten und ein anderes
Mal ihre physische temporäre aufbewahrung bis
zum ende der aufbewahrungsfrist mit anschließen-
der Vernichtung verstehen. daher lohnt es sich an
dieser stelle, den begriff „digital archivieren“ im rah-
men des öffentlichen dienstes zu präzisieren.

Mehr als Speichern aufgabe der stadt- und ge-
meindearchive ist es, informationen nicht einfach nur

zu speichern, sondern aus der Masse aller entstan-
denen informationen diejenigen auszusuchen, die
dauerhaft - ja, wirklich unendlich - erhalten bleiben
sollen, und diese für bürger/innen, Verwaltung und
forschung auffindbar und nutzbar zu machen. ins-
besondere der aspekt der dauerhaften und geregel-
ten nutzung außerhalb der Verwaltung ist der ent-
scheidende unterschied zur ablage digitaler daten
im nirwana der file-ordner, netzwerkserver und ex-
ternen festplatten.
ein weiterer wichtiger aspekt für die professionelle
archivierung ist das Problem der authentizität und
Vertrauenswürdigkeit digitaler unterlagen. der
Charme der edV liegt ja darin, ständig daten aktua-
lisieren und damit ändern zu können. Potenziell ste-
hen digitale daten daher auch schneller in Verdacht,
„gefaked“ zu sein - ein echtes Problem für unsere de-
mokratie.

Gegen digitalen Verlust ein bewusstsein für den
langfristigen Wert digitaler daten entwickelt sich erst
seit wenigen Jahren, ausgelöst vor allem durch ihren
Verlust: alte dateien kann die neue software nicht
mehr lesen, alte festplatten sind kaputt oder einfach
nicht mehr auffindbar, bei datenmigrationen von ei-
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nem speichermedium auf ein neues werden daten
beschädigt oder gehen verloren. alte fotografien der
großeltern auf Papier hat man noch, die viel jüngeren
digitalen fotos aus der eigenen Jugend hingegen kön-
nen viele bereits ihren Kindern nicht mehr zeigen. das
schreckbild der „digitalen demenz“ geht um. 
entscheidend ist, dass digitale daten, anders als Pa-
pier und Pergament, nicht zufällig erhalten und nutz-
bar bleiben können. damit eine Papierakte oder ein
fotoabzug verloren geht, muss man wegwerfen, da-
mit eine digitale unterlage verloren geht, muss man
einfach nur nichts tun. das bewusstsein vom Wert
der daten, der Wille sie zu erhalten und nutzbar zu
machen und die strategie, dieses auch tatsächlich
bewusst in die Wege zu leiten, sind absolut unerläss-
lich, wenn daten und informationen unseres Zeital-
ters dauerhaft erhalten bleiben sollen. dem Zufall
kann man hier weitaus weniger überlassen als im
analogen Zeitalter.

Unterarbeitskreis im KRZN der unterarbeits-
kreis digitale langzeitarchivierung (uaK) im Kom-
munalen rechenzentrum niederrhein (KrZn) hat
das nötige bewusstsein und den Willen, die notwen-
dige strategie zur digitalen archivierung zu erarbei-
ten und einzusetzen. das KrZn ist ein kommunaler
Zweckverband und erbringt it-dienstleistungen für
seine Mitglieder - stadt bottrop, stadt Krefeld, Kreis
Kleve, Kreis Mettmann, Kreis Viersen und Kreis Wesel
- und für die über sie angeschlossenen Kommunal-
verwaltungen als anwender. es ist zurzeit dienstleis-
ter für 44 Kommunen.
als nachfolger eines älteren arbeitskreises wurde
der uaK 2012 eingerichtet und dient seitdem als
austauschort für die facharchivarinnen und -archi-
vare der angeschlossenen Kommunen und Mitarbei-
ter/innen des KrZn. fachanwendungen der Verwal-
tungen wurden gemeinsam auf archivwürdige
daten und Metadaten hin untersucht und auch
rechtliche und organisatorische fragen intensiv dis-
kutiert. eine solide basis für die spätere langzeitar-
chivierung. 
ein gutes arbeitsverhältnis mit den archivar(inn)en,
aber auch die stetig anwachsende Menge an daten
ohne ausreichende zukunftsweisende infrastruktur
zu ihrer archivierung, steigern auch das interesse des
KrZn am uaK. dies wird noch intensiviert durch die
aktuelle sukzessive einführung der e-akte fabasoft
egovsuite. Kontinuierliche aussonderungen von di-
gitalen akten, deren aufbewahrungsfrist abgelaufen
ist, werden die fachanwendung fabasoft entlasten.
rechtlich besteht die Pflicht und organisatorisch das
eigene interesse der Kommunen zur archivierung
auch digitaler archivwürdiger akten. ein adäquates
langzeitarchiv muss also her.

Kriterien für Langzeitarchivierung im uaK dis-
kutierten und verglichen die archivarinnen und ar-

chivare die noch übersichtliche auswahl der soft-
wares und speicherangebote. sie stellten einen Ka-
talog mit harten und weichen Kriterien auf. das
Knockout-Kriterium schlechthin: die software und
die speicherstrategie muss den grundsätzlichen an-
forderungen für die digitale langzeitarchivierung ge-
mäß internationalem archivstandard (oais) voll ent-
sprechen:

•  eine exit-strategie muss vorhanden sein: das digi-
tale archivgut, inklusive Metadaten und erschlie-
ßungsdaten, muss so strukturiert und gespeichert
sein, dass es jederzeit auch mit einer anderen soft-
ware archiviert werden kann. nur so kann eine
jahrhundertelange archivierung überhaupt er-
möglicht werden.

•  das system muss für die Übernahme von daten
aus fachverfahren geeignet sein, da in den fach-
verfahren der Verwaltungen viele archivwürdige
daten enthalten sind. 

•  es muss Werkzeuge zur Übernahme unstrukturier-
ter daten geben, da zum beispiel auch digitale
sammlungen und nachlässe archiviert werden sol-
len.

•  daten müssen in langzeitfähige formate wie
Pdf/a für texte oder xml für den inhalt von daten-
banken konvertiert werden können.

Identifizierte Lösungen am ende der ausführli-
chen recherchen blieben zwei Produkte übrig, die
sich der uaK näher anschaute. beim ersten Produkt
handelt es sich um diPs.kommunal, eine von HP und
ser entwickelte und für den landschaftsverband

Westfalen-lippe und die stadt Köln spezifizierte lö-
sung, die im rahmen des „digitalen archivs nrW“
(da nrW) auch anderen Kommunen in nrW zum
einsatz angeboten wird. das zweite Produkt ist sori
der firma startext, die mit aCtapro bereits eine ver-
breitete erschließungssoftware anbietet. 
neben der erfüllung der Knockout-Kriterien haben
beide Produkte spezifische Vorteile. so stehen bei
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alten Datenträgern
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ommunen und Mittelstand vor den Herausforderungen der europäischen digitalen offensive“
lautete der titel einer diskussionsveranstaltung, zu der das europabüro des deutschen städte-

und gemeindebundes, die Konrad-adenauer-stiftung und der Verband der mittelständischen Wirt-
schaft in europa am 7. oktober 2019 nach brüssel eingeladen hatte. bei der Veranstaltung diskutierte
der beigeordnete des städte- und
gemeindebundes nrW, Andreas
Wohland (foto links), mit dem deut-
schen europaabgeordneten Axel
Voss (2. v. links), Stefan Moritz (2. v.
rechts) vom bundesverband Mittel-
ständische Wirtschaft e.V. und Prab-
hat Agarwal (rechts) von der euro-
päischen Kommission über die rolle
der Kommunen im digitalen dienst-
leistungssektor sowie die bedeu-
tung der mittelständischen unter-
nehmen als Wegbereiter für den
flächendeckenden ausbau mit hoch-
leistungsfähigen glasfasernetzen.

StGB NRW in Brüssel 

k

beiden bereits relevante schnittstellen zu fachan-
wendungen mit archivwürdigen daten zur Verfü-
gung. beide bieten ein Werkzeug zur strukturierung
von schwach strukturierten daten aus file-abla-
gen, beide sind in der lage, nutzungskopien von
digitalem archivgut zu generieren und zu verwal-
ten. 
das bedeutet, dass die archivierte datei stets völlig
unverändert im speicher bleibt und für den nutzer
Kopien erzeugt und in einem digitalen lesesaal zur
nutzung gegeben werden. eine spätere rechtskon-
forme Präsentation von digitalem archivgut für
bürger/innen im archiv und im internet kann da-
her mit beiden Produkten realisiert werden.

Unterschiede der Produkte Während diPs.kom-
munal software und den rheinischen archiven spei-
cherung im rechenzentrum der stadt Köln anbietet,
stellt sori lediglich die dlZa-software dar, die im
KrZn betrieben werden kann. eine oais-konforme
speicherung ist allerdings unbedingt erforderlich. so
muss es zum beispiel nicht nur ein einfaches back-
up geben, sondern die daten müssen an mindestens
zwei orten gespeichert und regelmäßig auf ihre in-
tegrität geprüft werden. die historische Überliefe-
rung von 44 Kommunen wäre sonst durch ein einzel-
nes unglück komplett ausgelöscht.
da archivgut auch für dauerhafte rechtssicherung
sowie die identitätsbildung der Menschen eines
sprengels wichtig sind, können sie durchaus Ziel
gezielter attacken werden. da bislang kein dauer-
haft funktionsfähiges speichermedium existiert,

muss eine institution eine strategie für die fachge-
rechte datenmigration haben. das KrZn kann eine
realistische Kostenkalkulation für eine solche oa-
is-konforme speicherung im rahmen eines einsat-
zes von sori bieten.
Knackpunkt für die entscheidung zwischen sori und
diPs.kommunal ist daher nicht die speicherung. ent-
scheidend ist vielmehr, dass der administrative auf-
wand für absprachen und Weiterentwicklung der
software, den die archive im Verbandsgebiet des
KrZn haben werden, im direkten Kontakt zur entwick-
ler-firma und bei einem betrieb im KrZn erheblich
geringer ausfallen wird, als es im abstimmungspro-
zess des da.nrW mit seinen verschiedenen gremien
und Koordinierungsinstanzen zu erwarten ist.
Zudem ermöglicht das angebot von startext fachli-
che entscheidungen im rahmen des eigenen uaK,
die im da.nrW bereits getroffen sind. dazu gehö-
ren etwa die Wahl von archivierungsformaten oder
die frage, ob erschließungsinformationen in das ar-
chivpaket gepackt werden oder nicht.
nicht zuletzt sind auch die Kosten ein argument.
eine realistische vergleichende Modellrechnung für
ein beispiel-archiv ergab, dass sori mit geringeren
Kosten eingesetzt werden kann. nach eingehender
fachlicher und wirtschaftlicher Prüfung sprach der
uaK sich daher für den einsatz der software sori
aus und setzt sich nun dafür ein, dass das KrZn in
rücksprache mit den verbandsinternen gremien
diese empfehlung umsetzt. damit kann die Zukunft
der digitalen Vergangenheit am niederrhein hof-
fentlich bald beginnen. ◼
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Als Bildungspartner machen Kommunalarchive Schülerinnen und Schülern 
beim historisch-politischen Lernen, der Leseförderung oder beim Erwerb von
Medienkompetenzen spannende Lernangebote

Geschichte machen im Archiv

ie lebten ausländische Arbeitnehmer/innen
aus dem Mittelmeerraum, als sie zwischen

1955 und 1973 als „Gastarbeiter“ nach Gütersloh ka-
men? Wie wurden sie in ihrer neuen Heimat aufge-
nommen? Wie berichtete die damalige Lokalpresse
über sie?

Praxis statt Schulbuch Im Stadtarchiv Gütersloh
können Schüler/innen des Städtischen Gymnasiums
das im Geschichtslehrplan vorgegebene Thema
„Fremdsein, Vielfalt und Integration“ am Beispiel ih-
res eigenen Wohnortes erarbeiten. Anders als im
Schulbuch stehen ihnen hier Quellen zur Verfügung,
die sie direkt mit eigenen Erfahrungen verknüpfen
können: mit den Erinnerungen ihrer Eltern und Groß-
eltern etwa, ihren Ortskenntnissen oder ihrem All-
tagswissen über Personen oder Institutionen ihrer
Stadt.
Stephan Grimm, Leiter des Gütersloher Stadtarchivs,
nimmt sich Zeit für einen Rundgang durch das Ma-
gazin und erklärt den Schüler/innen die grundlegen-
den Aufgaben und Arbeitsweisen eines Kommunal-
archivs. Im Gespräch beantwortet er Fragen zum
Datenschutz, zu Ausbildungsmöglichkeiten, zu Alter
und Herkunft der Dokumente oder zur Restaurierung
und Konservierung des Archivgutes.

Forschung anhand von Quellen Im Zentrum aber
steht die Auseinandersetzung mit Quellen zur jün-
geren Migrationsgeschichte Güterslohs, darunter
Akten zur Organisation der Migrant(inn)en in Verei-
nen, Integrationskonzepte, Informationsmaterial für
ausländische Bürger/innen, Ausländerstatistiken so-
wie Fotos und Zeitungsartikel. In Kleingruppen ge-
stalten die Gymnasiast(inn)en eigene historische Er-
zählungen, die sie auf einer digitalen Lernplattform
sammeln und präsentieren.
„Da das Internet keine Antworten auf historische
Fragen auf lokaler Ebene gibt, ist die Recherche im
Stadtarchiv unverzichtbar“, sagt Archivar Stephan
Grimm über seine Zusammenarbeit mit dem Gym-
nasium. „In unserer Bildungspartnerschaft verbindet
sich das Lesen und Auswerten historischer Quellen
mit der Freude an einer ergebnisoffenen Recherche.“

Spuren der Schulgeschichte An der Euskirchener
Matthias-Hagen-Schule, einer Förderschule mit den
Schwerpunkten Sprache, Lernen und emotionale
und soziale Entwicklung, können Schüler/innen der
wechselvollen Entwicklung ihrer eigenen Schule von
einer „Städtischen Hilfsschule“ bis zu ihrer heutigen
Gestalt und Funktion nachspüren. Stadtarchivarin
Dr. Gabriele Rünger stellt ihrer Bildungspartnerschu-
le dafür exemplarische Schulakten zur Verfügung,
die dem Stadtarchiv erst vor wenigen Jahren überge-
ben wurden. 
Eine Quellengruppe geht den Schüler/innen beson-
ders nahe: Akten über „Schulentlässlinge“ aus der
Zeit des Nationalsozialismus, in denen sich die Stel-

W

Andreas Weinhold 
ist Referent bei 
Bildungspartner NRW

DIE AUTOREN

Christiane Bröckling
ist Geschäftsführerin
Bildungspartner NRW

Kommunalarchive
ermöglichen den

unmittelbaren Bezug von
historischen Themen zum

eigenen Lebensumfeld
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lungnahmen von Lehrkräften und Schulleitung zu den
Anfragen des Erbgesundheitsgerichts niederschlagen.
Sie konfrontieren die Lerngruppe mit menschenver-
achtenden Maßnahmen, der erzwungenen Einwei-
sung damaliger Jugendlicher in eine Heil- und Pflege-
anstalt etwa, Zwangssterilisierungen oder dem
Euthanasiemord an einem 18-jährigen ehemaligen
Schüler der Städtischen Hilfsschule.
Das Ergebnis der Projektarbeit: eine Vernissage zur Ge-
schichte der Matthias-Hagen-Schule von 1919 bis 2016.
„Die Jugendlichen führten selbstbewusst und textsi-
cher durch ihre Ausstellung und erhielten großen Ap-
plaus von allen Seiten. Die Wertschätzung, die sie er-
fuhren, machte sie besonders stolz“, resümiert
Archivarin Rünger. In Euskirchen hat die Bildungspart-
nerschaft zwischen Archiv und Schule inzwischen
deutliche Spuren hinterlassen: Auf Antrag der Schü-
lergruppe wurde am Geburtshaus des Widerstands-
kämpfers Willi Graf eine Informationstafel angebracht. 

Lohnende Zusammenarbeit Die Bildungspart-
nerschaften der Stadtarchive in Gütersloh und Eus-
kirchen zeigen exemplarisch, warum sich die Zusam-
menarbeit von Schulen und Archiven lohnt. Lohnend
ist zum Beispiel die Auseinandersetzung mit lokalge-
schichtlichen Quellen. Schüler/innen lernen dabei,
dass sich Vergangenheit und Gegenwart nicht überall
auf dieselbe Weise ereignen.
Die vor Ort handelnden Personen und Institu-
tionen weisen Besonderheiten auf, die sie - un-
geachtet aller Analogien - von den Protagonis-

ten und Schauplätzen der Metropolen unterscheiden.
Schlaglichtartig eröffnen die Archive Einblicke in
Handlungs- und Ermessensspielräume von Einzelak-
teuren und ergänzen damit das überregionale Ange-
bot der Geschichtsbücher.
Zudem ermöglicht das Lernen im Archiv einen direk-
ten Zugang zu Vergangenem, der durch das von der
Lehrkraft, dem Schulbuch oder dem Internet angebo-
tene Wissen nicht ersetzt werden kann. Denn im Ar-
chiv begegnen Schüler/innen den Quellen im Origi-
nalzustand - ungekürzt, unbearbeitet, oft in fremden
Schriften und Ausdrucksweisen. Sie erfahren, wieviel
Mühe, Wissen, Genauigkeit und Fantasie es erfor-
dert, um aus einem Puzzle verschiedenster Quellen
eine überzeugende Geschichte zu machen. 

Teilhabe an Geschichte Die Erfahrung, dass man
auch als Schülerin oder Schüler zum Autor von „Ge-
schichte“ werden kann, ist nicht nur ein Moment un-
geheurer Motivation. Sie ist auch eine bedeutende

Teilhabeerfahrung und erfüllt damit eines der wich-
tigsten Bildungsziele in einer demokratischen Gesell-
schaft. Dass Geschichte nicht in Stein gemeißelt, son-
dern etwas Veränderliches ist, das immer wieder neu
und anders erzählt, in Frage gestellt oder korrigiert
werden kann, wird in Archiven deutlicher greifbar als
bei der Lektüre eines fertigen Geschichtsbuches. Die-
se Einsicht ist eine für den Erhalt demokratischer Ver-
hältnisse grundlegende Voraussetzung.
Schließlich fördern Archivbesuche die demokrati-
sche Fähigkeit des Dekonstruierens. Indem Schü-
ler/innen im Archiv lernen, nach welchen Regeln
historische Akten, Fotos oder Zeitungen aufbe-
wahrt werden, erfahren sie Grundsätzliches über
die Selektivität des historischen Erzählens. Zu wis-
sen, warum bestimmte Quellen als „archivwürdig“
gelten, während andere Dokumente entweder gar
nicht aufbewahrt oder für immer vernichtet wer-
den, heißt auch durchschauen zu können, auf wel-
chen Fragen und Absichten unser Umgang mit der
Vergangenheit gegründet ist. ◼

Bildungspartner NRW - Archiv und Schule

Seit 2010 unterstützt Bildungspartner NRW im Auftrag des Schulministeriums
NRW, der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe sowie der kom-
munalen Spitzenverbände Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Ar-
chiven. Die Grundidee einer Bildungspartnerschaft ist einfach und wirkungs-
voll: Beide Seiten verabreden in einer schriftlichen Kooperationsvereinbarung
gemeinsame Ziele und regelmäßige Aktivitäten. Das Lernen im Archiv wird da-
mit zu einer festen Größe in den Lehrplänen der Schule. Die Kooperation der
Archive mit schulischen Lerngruppen wird verbindlicher und leichter planbar.
Für Lehrer/innen sowie Kinder und Jugendliche wird das Archiv zu einem eben-
so vertrauten Lernort wie die Bibliothek oder das Museum.

ZUR SACHE 
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In kommunalen Archiven
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Schülerinnen und
Schüler auf vielfältige
Weise mit Geschichte
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Beck-KOMMUNALPRAXIS Nordrhein-Westfalen PLUS

Mehr als 22.500 Seiten landesspezifische Kommentierungen und Darstellungen…
Die PRAXIS DER KOMMUNALVERWALTUNG Nordrhein-Westfalen ist das seit Jahrzehnten bewährte Standardwerk mit 
über 46.000 bundes- und landesspezifischen Seiten zu allen praxisrelevanten Rechts- und Arbeitsgebieten der kommunalen 
Verwal tung. Kompetente und erfahrene Fachleute aus zuständigen Ministerien, kommunalen Spitzenverbänden, Verwal tungs-
behörden und der sonstigen Rechtspraxis gewährleisten ein Höchstmaß an Kompetenz und Rechtssicherheit zu den zentralen 
Bereichen: Kommunalverfassung, Dienstrecht, Finanzen, Allgemeines – Wirtschaft, Vergabe und Verkehr – Sicherheit und 
Ordnung – Soziales, Gesundheit, Schule und Kultur – Bauwesen, Umwelt und Natur.

…dazu das Beck-PLUS: Beck’sche Online-Kommentare, Gesetze, Rechtsprechung, Zeitschriften
Beck’sche Online-Kommentare TVöD, TV-L, TV-L Entgeltordnung, TVöD Entgeltordnungen und VwVfG
Beck’sche Gesetze Digital Nordrhein-Westfalen, Bund, EU
• Landesrecht im Umfang der Beck’schen Loseblatt-Textsammlung Hippel/Rehborn, Gesetze des Landes Nordrhein-Westfalen
• Rund 10.700 Gesetze und Verordnungen des Bundes
• Rund 2.300 internationale und EU-Vorschriften
Rechtsprechung aktuell und im Volltext, Aufsätze zum Kommunalrecht
Zeitschriften mit Archiven
• NVwZ seit 1982, NVwZ-RR ab 1988, KommJur ab Mitte 2005, LKV ab 1991

Infos: www.beck-shop.de/29482  schon ab € 45,–/Monat
      (zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo)

Beck-KOMMUNALPRAXIS 
Nordrhein-Westfalen PLUS
Kommentiertes Landes-, Bundes- und Kommunalrecht
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im archivwesen hat ehrenamtliche tätigkeit und freiwilliges, unentgeltliches
engagement eine lange tradition und bietet ein vielfältiges erscheinungsbild

Ehrenamtliche Beteiligung in Archiven

otogruppen reichern die bildersammlungen von
archiven durch die dokumentation von gebäu-

den oder ereignissen der stadtgeschichte an. arbeits-
kreise erstellen Publikationen zu heimat- oder stadt-
geschichtlichen themen. freiwillige scannen lokale
Zeitungen, fotosammlungen und Personenstandsun-
terlagen und ermöglichen so einen digitalen Zugriff
auf das archivgut. und tausende namen zu geburten,
eheschließungen und sterbefällen werden in excel-
tabellen benutzerfreundlich durch ehrenamtliche er-
fasst, um den Zugang zu informationen zu ermögli-
chen, die die einzelne Person sich sonst mühsam im
archiv erarbeiten hätte müssen.
dies sind nur einige beispiele für einsatzmöglichkei-
ten von ehrenamtlichen1. Zudem sind nicht wenige
ehemalige archivarinnen und archivare nach der ak-
tiven berufszeit weiterhin, nun unentgeltlich, im ar-
chiv tätig - ein beleg dafür, dass die „faszination ar-
chiv“, hat sie einen einmal gepackt, nicht mehr so
schnell loslässt. 
neben dem „klassischen“ ehrenamt sind in den
letzten Jahren weitere formen freiwilligen engage-
ments hinzugekommen: schüler/innen sind im so-
genannten kulturellen ehrenamt2 in unterschiedli-
chen bereichen aktiv und immer mehr junge
Menschen entscheiden sich dafür, ihr freiwilliges
soziales Jahr oder den bundesfreiwilligendienst 
in archiven zu verbringen, wo sie nicht nur ein-
blicke in die vielfältigen aufgabenbereiche von ar-
chivar(inn)en gewinnen, sondern unter anleitung

des fachpersonals auch bei verschiedensten Projek-
ten mitwirken können. 

Anleitung durch Archivpersonal Hiermit ist ein
zentraler Punkt angesprochen: so erfreulich und
wertvoll die unterstützung durch freiwillig tätige
Kräfte ist, so wichtig und grundlegend ist es, dass die-
se durch hauptamtliche archivarinnen und archivare
mit entsprechender ausbildung angelernt, angeleitet
und engmaschig betreut werden. archivarbeit ist
nicht selbsterklärend: nicht umsonst durchlaufen ar-
chivarinnen und archivare eine mehrjährige ausbil-
dung, in der sie sich intensiv mit themen wie archiv-
recht, lesen alter schriften, e-government und
digitalisierung auseinandersetzen.
einen teil dieses Wissens gilt es, den ehrenamtlichen
als grundlage für ihr engagement weiterzugeben.
auch bei niederschwelligen aufgaben, wie dem ab-
tippen alter listen und tabellen, müssen anweisun-
gen und informationen gegeben werden, schon um
die ergebnisse später nachnutzen oder in die archiv-
systeme transferieren zu können. Je nach anlage des

Dr. Sabine Eibl ist 
dezernentin im 
landesarchiv nord-
rhein-Westfalen, 
abteilung rheinland

DIEAUTORIN

Im Kommunalarchiv
Herford sichten

Ehrenamtliche Bilder
aus dem Nachlass des
Lokalreporters Georg
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1 die begriffe „ehrenamt“, „freiwilliges engagement“, „die freiwilligen“
etc. werden in diesem artikel synonym verwendet. eine Wortwahl, die
das „klassische ehrenamt“ von neueren strukturen des „freiwilligenen-
gagements“ abgrenzt, wäre ebenso möglich, ist in diesem beitrag aller-
dings nicht thema.
2 Von einem schönen beispiel aus dem solinger stadtarchiv wird hier be-
richtet: https://www.fals.de/unsere-schule/aktuelles/nachrichten-le-
ser/kulturelles-ehrenamt-im-stadtarchiv.html (abrufdatum 17.09.2019). 
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freiwilligenprojektes werden zudem fachtermini, in-
formationen zu datenschutz und urheberrecht so-
wie andere projektspezifische inhalte vermittelt. 
Während der gesamten tätigkeit der ehrenamtlichen
gehört neben einer gründlichen anleitung und ein-
führung auch die regelmäßige betreuung und Quali-
tätssicherung zur aufgabe der hauptamtlichen ar-
chivarinnen und archivare. 

Planung der Einsätze auch im Vorfeld des enga-
gements muss der einsatz der Kräfte geplant werden:
Ziele des engagements müssen formuliert, geeignete
Projekte gefunden und ehrenamtliche überhaupt
erst akquiriert werden. raum- und Projektplanung,
auslotung der rechtlichen und organisatorischen
rahmenbedingungen - auslagenersatz, Versiche-
rungsschutz oder arbeitsplatz - gehören zu den Vor-
feldarbeiten. 
Hauptamtliche archivarinnen und archivare sind
auch dafür zuständig, dass die freiwilligen anerken-
nung erhalten, sei es durch persönlichen dank oder
andere formen, wie die öffentliche Präsentation der
ergebnisse des engagements.3

die ausführungen zeigen: ehrenamt ist auch und ge-
rade im archivwesen kein selbstläufer. es benötigt ein
hauptamtliches rückgrat und stetige begleitung. oh-
ne das Wirken von hauptamtlichen archivar(inn)en
kann ein professionelles ehrenamt nicht stattfinden. 

Willkommene Hilfe Wenn es nun aber so viel ar-
beit macht, warum arbeiten dann so viele archive
überhaupt mit freiwilligen? Hierfür gibt es viele
gründe: eine steigende aufgabenflut - vielzitiert wer-
den in den letzten Jahren immer wieder die durch die
digitalisierung hinzugekommenen aufgaben -, be-
wirkt, dass so manches Projekt, das über die Kernauf-
gaben hinausgeht, aufgrund von mangelnder Zeit
noch lange liegenbleiben oder nicht realisiert werden
würde. Hier können freiwillige die archivarischen ar-
beitsgebiete unterstützen, vertieft bearbeiten und
ausweiten. 
so ist zum beispiel die erschließung von akten eine
Kernaufgabe von archivar(inn)en. doch gerade hier
müssen archivarinnen und archivare die ihnen zur
Verfügung stehende Zeit und den aufwand stets ab-
wägen und ihre arbeit zumeist auf die „flache“ er-
schließung beschränken. Hierbei werden nur die not-
wendigsten angaben zum inhalt der akte, zum foto
oder zur Karte gegeben, um diese grundlegend re-
cherchierbar zu machen. es leuchtet jedoch ein, dass
eine erweiterte aufnahme von inhalten für viele
Quellenarten sinnvoll und gewinnbringend ist. 
ein beispiel hierfür sind die ratsprotokolle, die eine
Hauptquelle der stadtgeschichte darstellen: sind ta-
gesordnungspunkte, themen und schlagworte mit
in das archivsystem aufgenommen, können diese
zielgerichteter zur nutzung bereitgestellt werden, als
wenn nur die laufzeit der akte und einige schwer-

punkte bekannt sind.4 ein weiteres beispiel für die
„tiefenerschließung“, bei der die ehrenamtlichen
wertvolle Hilfe leisten können, ist die angesprochene
aufnahme von namen in Personenstandsunterlagen.
Zudem: auch archivarinnen und archivare können
nicht alles wissen und jeden kennen.

Nutzung von Kenntnissen Viele ehrenamtliche
bringen spezifische Kenntnisse mit in das engage-
ment. Über berufliche erfahrung, Hobbys oder da-
durch, dass sie in die entwicklung der region einge-
bunden sind, können freiwillige mit ihrem Wissen
unterstützen und durch die Vernetzung zu anderen
gruppen auch Multiplikatorenfunktionen überneh-
men. so helfen ehemalige eisenbahner bei der er-
schließung von bahnbeständen und lokal eingebun-
dene bürger/innen bei der identifizierung von
historischen fotos. 
ein schönes beispiel für ein solches Projekt wurde
vom Herforder stadtarchivar Christoph laue initiiert.
nach einem aufruf in der lokalen Zeitung nach un-
terstützung bei der identifizierung von fotografien
der 1930er- bis 1970er-Jahre aus einem nachlass  mel-
deten sich 20 Personen. in wöchentlichen treffen
greifen die ehrenamtlichen nun zum einen auf die ei-
gene erinnerung zurück. Zum anderen leisten sie et-
wa mittels gebäudevergleichen aber auch detektivi-
sche arbeit. gebäude, Plätze und Menschen des
großen nachlasses werden mit ihrer Hilfe nun suk-
zessive identifiziert: „ohne die Mithilfe dieser ehren-
amtlichen“, so stadtarchivar laue, „bliebe vieles un-
bekannt“.5

auch in Krefeld werden mit der unterstützung eines
ehrenamtlichen rund eine Millionen negative aus
einem fotografennachlass identifiziert6 und das
stadtarchiv st. augustin erfährt viel unterstützung
durch die Mitglieder des arbeitskreises stadtgeschich-
te und der fotogruppe.7 Weiterhin erfassen hier eh-
renamtliche Mitarbeiter/innen teile der bildsamm-
lung sowie der Pressedokumentation in einer
datenbank. auf dieses lokale und regionale Wissen so-
wie das praktische Können von bürger/innen greift

Leon Hagemann,
der im Freiwilligen
Sozialen Jahr das
Landesarchiv NRW
unterstützt,
entziffert mit
Yvonne Kurzeja
Schriften des 
18. Jahrhunderts
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3 dazu gehört auch, den ehren-
amtlichen ein gesicht zu geben:
sympathisch umgesetzt wird
dies z.b. auf der internetseite des
stadtarchives frechen:
https://www.stadtarchiv-fre-
chen.de/stadtarchiv/mitarbeiter-
kontakt (abrufdatum 17.09.2019)
4 so z.b. geplant im stadtarchiv
Hürth:
https://www.huerth.de/buerger-
service/archiv16/2016-12-
19_stadtarchiv.php  (abrufdatum
17.09.2019)
5 Herforder Kreisblatt 28.09.2019.
Vgl. zudem:
https://www.nw.de/lokal/kreis_
herford/herford/22522705_Her-
forder-stadtarchiv-sucht-Hilfe-
bei-freunden-des-Mittwochraet-
sels.html;
6 Vgl. https://www.wz.de/nrw/
krefeld/krefeld-so-helfen-ehren-
amtler-im-stadtarchiv_aid-
44653027 (abrufdatum
17.09.2019) 
7 Vgl. https://www.sankt-augus-
tin.de/cms123/kultur_sport_frei-
zeit/stadtarchiv/artikel/31148/in-
dex.shtml (abrufdatum
17.09.2019). auf der ansprechend
gestalteten internetpräsenz wer-
den die einzelnen ehrenamtli-
chen auch mit namen und tätig-
keit vorgestellt:
https://www.sankt-
augustin.de/cms123/kultur_spor
t_freizeit/stadtarchiv/artikel/310
16/index.shtml (abrufdatum
17.09.2019).
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auch das stadtarchiv neuss unter dem stichpunkt „Ci-
tizen science“ zurück und konnte in der Vergangenheit
so mehrere Projekte mit ehrenamtlichen umsetzen.8

Aktiv im Verein im stadtarchiv in garbsen sind
seit Jahren nicht nur mehrere ehrenamtliche tätig
und haben sämtliche Personenstandsbücher und
gemeinderatsprotokolle sowie beschlussvorlagen
für die nutzung erschlossen. Hier engagiert man
sich auch in Vereinsform für das archiv: der stadt-
archivVerein garbsen unterstützt die arbeit des
stadtarchives auf vielfältige Weise. so stellt er etwa
finanzielle Mittel für Veröffentlichungen und Ver-
anstaltungen des stadtarchivs zur Verfügung. und
auch restaurierungsmaßnahmen und die digitali-
sierung von archivgut wurden durch den Verein, der
sich zum großteil auf freiwilliges engagement
stützt, finanziert. 

neben allen diesen positiven effekten, die das freiwil-
lige engagement für das archiv haben kann, kann wei-
terhin konstatiert werden, dass die freiwilligen selber
spaß an der tätigkeit haben. sie gibt ihnen die Mög-
lichkeit, eigene interessen auszuleben, sich mit Men-
schen zu treffen, über Kultur und geschichte auszu-
tauschen und aktiv an der gesellschaft teilzuhaben.9

Ehrenamt in Zukunft Wie wird sich das ehrenamt
im archiv entwickeln? Voraussichtlich werden die
Möglichkeiten, die das internet und die sozialen Me-
dien bieten, in den nächsten Jahren weiter in den fo-
kus der archive und somit auch des ehrenamtes treten.
Vorteile, wie zeit- und ortsunabhängiges engagement
- stichworte: flexibilität; Vereinbarkeit von familie
und beruf und  barrierefreiheit -, direkte Kommunika-
tionsstrukturen sowie Vernetzung von interessierten
freiwilligen werden durch bürger/innen jetzt schon
gefordert und sind ersichtlich. 
der persönliche Kontakt wird nicht grundsätzlich ob-
solet werden. allerdings werden neuere formen des
„online-engagements“, zum beispiel über archivei-
gene mobile apps, zu den klassischen „vor-ort-tref-
fen“ hinzukommen. Über geeignete online-Plattfor-
men, Methoden und Werkzeuge sollten sich archive
austauschen. um dann dieses und auch das bereits
bestehende ehrenamt organisatorisch und finanziell
realisieren zu können, können und sollten archive be-
stehende förderangebote10 nutzen. ◼

ie europabildung stand im Mittelpunkt des 8. bildungspartnerkongresses am 9. oktober 2019 in essen, zu dem bildungs-
partner nrW akteure aus schulen und außerschulischen bildungseinrichtungen eingeladen hatte. Claus Hamacher (foto

2. v. links), beigeordneter des städte- und gemeindebundes nrW,
unterstrich, dass europa für schülerinnen und schüler in den städ-
ten, Kreisen und gemeinden sichtbar, erlebbar und mitgestaltbar
sei. im rahmen von städtepartnerschaften und durch weitere ini-
tiativen und bildungspartnerschaften unterstützten Kommunen
vielfach die europabildung an schulen. „gerade in Zeiten des ‚Mein
land zuerst‘ ist die Verdeutlichung des europäischen gedankens in
der schulischen und außerschulischen bildung unverzichtbar“, so
Hamacher, der sich auf dem Kongress unter anderem mit Susanne
Blasberg-Bense (links) vom nrW-Ministerium für schule und bil-
dung sowie Prof. Dr. Markus Köster (Mitte), Christiane Bröckling
(2. v. rechts) und Stefan Drewes (rechts) von der landesinitiative
bildungspartner nrW austauschte.

Kommunen unterstützen Europabildung

d

Auf seiner
Internetseite stellt
das Stadtarchiv
St. Augustin das
dortige
ehrenamtliche
Engagement vor

8 Vgl. http://www.stadtarchiv-neuss.de/veranstaltungsdetails/471.html
(abrufdatum 17.09.2019)
9 Vgl. https://www.garbsen.de/portal/seiten/foerderverein-und-freiwil-
ligenarbeit-2087056368-21200.html (abrufdatum 17.09.2019).
10 https://www.bmbf.de/de/gemeinsam-wissen-schaffen-3240.html
und https://www.engagiert-in-nrw.de/foerderung (abrufdatum
17.09.2019). Vgl. zu letzterem auch die artikel im städte- und gemeinde-
rat nr. 5 (73) 2019.
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das online-Portal „zeit.punktnrW“ stellt historische Zeitungen aus dem gebiet
des heutigen nordrhein-Westfalens online und kostenfrei zur benutzung bereit 

Neue Möglichkeiten zur Nutzung
historischer Zeitungen

ie digitalisierung historischer archivbestände
schreitet voran. ein Projekt, das maßgeblich da-

für mitverantwortlich ist, ist das Zeitungsdigitalisie-
rungsportal „zeit.punktnrW“. Hierfür werden Mil-
lionen von Zeitungsseiten von vorhandenen
Mikrofilmen gescannt und im internet präsentiert.
Wie ist es dazu gekommen?

Erhebung von Zeitungsbeständen die univer-
sitäts- und landesbibliothek bonn (ulb bonn) ver-
fügt über einen großen historischen Zeitungsbe-
stand, der mehr als 500 titel umfasst. 2009 hat die
ulb bonn begonnen, diesen schatz zu digitalisieren
und online zugänglich zu machen. dabei wurde den
Verantwortlichen gleichzeitig die unvollständigkeit
ihrer sammlung vor augen geführt. lokalzeitun-
gen, die nur in Kommunalarchiven vorhanden sind,
können überregional schwer recherchiert und dann
ausschließlich vor ort genutzt werden. 
deshalb startete die ulb bonn zusammen mit dem
archivberatungs- und fortbildungszentrum des
landschaftsverbandes rheinland 2015 eine umfra-
ge unter den archiven des rheinlandes, um die dor-
tigen Zeitungsbestände zu erheben. in Westfalen
folgte die ulb Münster wenig später zusammen
mit dem archivamt des landschaftsverbandes
Westfalen-lippe. die ergebnisse fielen hinsichtlich

der bereitschaft zur Kooperation sehr ermutigend
aus.

Digitalisierung vom Mikrofilm Zuerst galt es,
die rahmenbedingungen festzulegen. die Projekt-
gruppe beschloss, die digitalisierung zunächst nicht
vom Zeitungsoriginal in Papierform, sondern vom
Mikrofilm vorzunehmen. Zwar erbrächte das scan-
nen der papierenen original-Zeitungsbände eine et-
was höhere Qualität, wäre aber mit bedeutend grö-
ßerem Zeit- und Personalaufwand und damit
wesentlich höheren Kosten verbunden. die digitali-
sierung vom Mikrofilm erfolgt hochtechnisiert,
schnell und damit weitaus kostengünstiger. 
bei der digitalisierung der in den archiven vorhan-
denen Mikrofilme wird auf eine sehr gute Qualität
geachtet, damit ein hochwertiges ergebnis erzielt
werden kann. um das Projekt der Massendigitalisie-
rung zügig voranzutreiben, wurden die bereits vor-
handenen digitalisate, vor allem die der ulb bonn,
eingebunden. 
Örtlich ist das Konzept auf die grenzen des heutigen
bundeslandes beschränkt, schließlich wird es vom
land nordrhein-Westfalen finanziert. dabei werden
Zeitungen der ehemaligen rheinprovinz, heute teil-
weise in rheinland-Pfalz gelegen, berücksichtigt, so-
fern die ulb bonn sie bereits zuvor digitalisiert hatte.

Erik Kleine Vennekate
ist stadtarchivar in
ratingen und stellv.
Vorsitzender des 
arbeitskreises 
„archivare“ beim 
stgb nrW

DER AUTOR

d

Im Rahmen des
Projekts

„zeit.punktNRW“
wurden die Ausgaben
der Ratinger Zeitung

von 1872 bis 1941
digitalisiert
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darüber hinaus wird auf Zeitungsausgaben der
nachkriegszeit verzichtet, um Konflikte mit dem ur-
heberrecht bei erscheinungsjahren nach 1945 zu ver-
meiden. 
um die Zeitungen in einem gemeinsamen onlineauf-
tritt zu bündeln, verständigten sich die Projektpartner
auf ein zentrales Portal beim Hochschulbildungszen-
trum nrW. dieses Zeitungsportal „zeit.punktnrW“
orientiert sich in aufbau und struktur an bereits be-
stehenden Plattformen und ermöglicht einen kom-
fortablen Zugriff auf die historischen Zeitungen.

Starke Projektpartner ein derart großes Projekt
lässt sich nur durch den Zusammenschluss starker
Partner verwirklichen. die leitung des Verbundpro-
jektes hat die ulb bonn inne. die Mikrofilme der
mehr als 100 Kooperationspartner - vor allem der ar-
chive und bibliotheken - werden für das rheinland
vom lVr-archivberatungs- und fortbildungszentrum
und für Westfalen von der ulb Münster zunächst di-
gitalisiert und technisch aufbereitet.
im zweiten schritt werden die scans von den univer-
sitäts- und landesbibliotheken bonn und Münster
strukturiert, in Pdf-dateien umgewandelt und frei-
gegeben. für die technische betreuung des Zeitungs-
portals sorgt schließlich das Hochschulbildungszen-
trum in Köln. die finanzierung gewährleistet das
Ministerium für Kultur und Wissenschaft nrW.

Großer Umfang das digitalisierungsprojekt ist auf
insgesamt zehn Jahre angelegt und am 1. Mai 2017 ge-
startet. das land nrW hat die finanzierung für die
erste Phase von 2017 bis 2019 zugesagt. Ziel dieser ers-
ten Projektphase ist es, sechs Millionen Zeitungsseiten
von 5.000 Mikrofilmen zu scannen und weitere zwei
Millionen bereits vorhandener seiten in das neue Por-
tal zu integrieren. im rheinland beteiligen sich zu-
nächst 13 und in Westfalen acht archive und bibliothe-
ken. es wird Wert darauf gelegt, einen repräsentativen
Querschnitt durch die historische Zeitungslandschaft
im heutigen bundesland nrW abzubilden. 
der offizielle start des online-Zeitungsportals war vor
gut einem Jahr am 29. Juni 2018. bis heute1 stehen der
Öffentlichkeit bereits fast fünf Millionen Zeitungssei-
ten von 181 Zeitungsunternehmen zur kostenfreien
nutzung zur Verfügung. dabei erstreckt sich die regio-
nale Verteilung über ganz nordrhein-Westfalen mit
schwerpunkten rund um bonn und im bergischen
land und berücksichtigt beispielsweise sowohl die
bürgerliche als auch die arbeiterpresse. nach ab-
schluss des Projektzeitraums sollen 20 Millionen Zei-
tungsseiten zugänglich sein. damit ist zeit.punktnrW
bundesweit das größte Zeitungsdigitalisierungspro-
jekt.2

Kostenfreie Nutzung zeit.punktnrW stellt der in-
teressierten Öffentlichkeit die fülle der dezentralen,
historischen Zeitungslandschaft in ihrer ganzen

bandbreite zur Verfügung, und zwar komfortabel
und kostenfrei. die online-recherche ist für die nut-
zerin oder den nutzer über verschiedene Zugänge
möglich. sie oder er kann sowohl einen Zeitungsna-
men als auch einen ort eingeben. alternativ lässt sich
der Zugang über eine angebotene landkarte oder ei-
nen Kalender wählen. 
Über die Kalenderfunktion besteht die Möglichkeit,
sich bequem von zu Hause aus ein bestimmtes histo-
risches ereignis im spiegel der Presse verschiedener
Verleger anzuschauen. so kann etwa nachgelesen
werden, wie in verschiedenen Zeitungen über den
Kapp-Putsch und die sich daran anschließenden
Märzaufstände im Jahr 1920 berichtet wurde.
das angebot richtet sich sowohl an die wissenschaft-
liche und heimatgeschichtliche forschung als auch
an interessierte laien und ist überdies für schüler/in-
nen und studierende für ihre Hausarbeiten von inte-
resse. Zeitungen sind ein Medium, das leicht ver-
ständlich ist und die Vielfalt von ereignissen und
entwicklungen in den Kommunen abbildet. durch
das online-angebot entfällt der persönliche archiv-
besuch oder dieser kann besser vorbereitet und ziel-
gerichteter erfolgen, weil notwendige grundlagen
zuvor im Portal recherchiert wurden oder man durch
das Zeitunglesen überhaupt erst auf ein thema auf-
merksam geworden ist. die nutzer/innen können die
relevanten Zeitungsseiten im gängigen Pdf-format
nach belieben speichern und drucken.

Vorteile für Archive die bisher in Papierform
vorliegenden und zusätzlich häufig aus konserva-
torischen gründen mikroverfilmten Zeitungsbe-
stände in den archiven konnten bislang ausschließ-
lich vor ort im lesesaal eingesehen werden. dabei
gehören die Zeitungen zu den häufig genutzten ar-
chivalien. 
die digitalisierung und die damit einhergehende da-
tenhaltung sind aufgrund der Kosten sowie aus tech-
nischen und personellen gründen insbesondere für

 
 

 

Auf dem Onlineportal
„zeit.punktNRW“ kann
gezielt nach historischen
Ausgaben von Zeitungen
gesucht werden

1 stand september 2019
2 Meine bisherigen ausführungen fußen im Wesentlichen auf dem aus-
führlichen bericht von Michael Herkenhoff, „zeit.punktnrW – das nord-
rhein-westfälische Zeitungsportal“, in: bibliotheksdienst 52 (2018), s.
790–802.
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kleinere archive nicht zu leisten. diese last wird den
kommunalen einrichtungen durch die landesfinan-
zierung und die beteiligung der großen Projektpart-
ner abgenommen. die kooperierenden archive leis-
ten einen angemessenen beitrag, indem sie ihre
Mikrofilme kostenfrei zur Verfügung stellen und ei-
ne Charakterisierung der entsprechenden Zeitungs-
unternehmen anfertigen. transport, digitalisierung
und onlinestellung übernehmen die großen Pro-
jektpartner.
im ergebnis kann die eigene lokalzeitung im Portal
von allen kostenfrei genutzt werden. das hat außer-
dem den Vorteil, dass insbesondere die ältesten Zei-
tungsbände geschont werden, da sie nicht mehr im
original verwendet werden müssen. eine umfrage
unter Kolleg(inn)en beteiligter archive hat ergeben,
dass alle durchweg positive erfahrungen mit diesem
Projekt gemacht haben. 

Erfahrungen in Ratingen aus eigener, ratinger
Perspektive kann ich berichten, dass das lVr-archiv-
beratungs- und fortbildungszentrum unsere 30 Mi-
krofilme mit dem ratinger anzeiger von 1850 und
der ratinger Zeitung von 1872 bis 1941 professionell
digitalisiert hat. die arbeiten haben einige Monate
in anspruch genommen.
im ergebnis umfasst die onlinepräsenz nun 70 Jahr-
gänge lokaler Zeitungsartikel mit 57.000 einzelsei-
ten. um das datenvolumen von 1,2 terabyte küm-
mert sich das Hochschulbildungszentrum. damit
entspricht der ratinger anteil momentan genau ei-
nem Prozent des landesweiten gesamtvolumens.

Von der Übergabe der Mikrofilme und der freischal-
tung der internetpräsenz berichtete die lokalpresse
jeweils positiv. die örtlichen Heimatvereine begrüß-
ten das Projekt ebenfalls. 
Wie wirkt sich nun die Präsentation der lokalzei-
tung im Zeitungsportal für die archive aus? dies sei
an zwei beispielen aus dem arbeitsalltag veran-
schaulicht: Zum einen besteht die Möglichkeit, den
eigenen internetauftritt, zum beispiel die stadt-
chronik, mit entsprechenden Zeitungsartikeln zu
verlinken. Zum anderen fallen einige nutzer/innen
weg, die früher ins archiv kamen, um in die Zeitung
zu schauen, dieses nun aber von zu Hause aus tun. 
es kommen aber auch neue nutzer/innen hinzu, die
das archiv aufgrund der örtlichen entfernung oder
der mangelnden recherchierbarkeit bisher nicht
aufsuchten. so wandte sich kürzlich ein belgischer
familienforscher an mich, weil er in der ratinger Zei-
tung etwas über seine Vorfahren zur Zeit der indus-
trialisierung gelesen hatte. ihm konnte ich darauf-
hin weitere archivalien, wie geburtseinträge und
fotos, zur Verfügung stellen.
generell haben wir folgende erfahrung gemacht: Je
mehr archivalien, findmittel und beiträge wir on-
line stellen, desto mehr anfragen werden an uns ge-
richtet. das statistikmodul der ulb bonn hat im ers-
ten Halbjahr dieses Jahres 927 nutzer/innen der
ratinger Zeitung verzeichnet. so viele Personen ha-
ben also an unterschiedlichen tagen innerhalb der
letzten sechs Monate online auf unser angebot zu-
gegriffen. 

Projekt mit Perspektive das Projekt schafft die
Voraussetzungen für weitere verteilte digitalisie-
rungsmaßnahmen mit der Perspektive, dass mittel-
fristig das gesamte spektrum der historischen nord-
rhein-westfälischen Zeitungsunternehmen im netz
sichtbar wird. in der zweiten Projektphase, von 2020
bis 2022, werden weitere Mikrofilme mit den aus-
gaben bisher nicht berücksichtigter Zeitungen digi-
talisiert.
Zusätzlich soll über eine texterkennung die Volltext-
recherche möglich werden, und zwar ebenfalls für
die bisher bereits vorhandenen Zeitungen. das
bringt den großen Vorteil, dass damit die suche
nach stichworten, zum beispiel namen und be-
stimmten begriffen, möglich ist. 
in der letzten Phase des Projektes ab 2023 werden
Zeitungsoriginale in Papierform herangezogen, die
wesentlich aufwendiger zu bearbeiten sind als Mi-
krofilme.3 letztendlich wird mit 20 Millionen Zei-
tungsseiten eine beachtliche fülle an informationen
allen interessierten frei und kostenlos zur Verfü-
gung stehen - das ist ein enormer sprung nach vorn
für die informationsgesellschaft. ◼

eit zehn Jahren gehört die stadt dinslaken zum Kreis der fairen Kommunen.
für ihre aktivitäten rund um das Jubiläum als „fairtrade town“ wurde sie

nun beim Wettbewerb „Hauptstadt des fairen Handels 2019“ belohnt. eine De-
legation (foto) nahm den sonderpreis in Höhe von 10.000 euro am 18. septem-
ber 2019 im rahmen des Kongresses „fair begegnen - fair gestalten“ in Köln

entgegen. im rahmen
des Wettbewerbs zeich-
net die servicestelle Kom-
munen in der einen Welt
von engagement global
im auftrag des bundes-
ministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenar-
beit und entwicklung seit
2003 alle zwei Jahre städ-
te und gemeinden aus,
die sich für den fairen
Handel und die faire be-
schaffung einsetzen.

Dinslaken für Fairen Handel aktiv
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Je mehr 
archivalien

wir online stellen,
desto mehr anfra-
gen werden an 
uns gerichtet

3 telefonat mit dem Projektleiter dr. Michael Herkenhoff, ulb
bonn, am 21.08.2019.
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das Stadtarchiv Stolberg präsentiert im rahmen seiner Öffentlichkeits-
und bildungsarbeit interessante dokumente und Stücke als 
„archivale des monats“

Jeden Monat ein Zeugnis der Stadtgeschichte

as archiv der Kupferstadt stolberg existiert seit
1979. seit 2016 wird eine intensive Öffentlich-

keitsarbeit betrieben, damit das stadtarchiv als
dienstleister und historisches Kompetenzzentrum der
stadt wahrgenommen und genutzt wird. so wird mo-
natlich ein „archivale des Monats“ veröffentlicht. es
soll auf vielfältige Weise über die archivarbeit aufklä-
ren sowie die kommunale integration und interaktion
fördern. flankiert wird das instrument durch regelmä-
ßige archivführungen und einen jährlich ausgerichte-
ten „tag der archive“, in den auch lokale Vereine der
geschichts- und traditionspflege eingebunden wer-
den.

Aufklärung über Arbeit Mit aufnahme meiner tä-
tigkeit als stadtarchivar am 1. Januar 2016 ergab sich
die Herausforderung, den bürger/innen der Kupfer-
stadt das nur in fachkreisen bekannte stadtarchiv nä-
herzubringen. ein „archivale des Monats“, manchmal
auch eine „archivalie des Monats“, ist bereits für viele
archive ein probates Mittel, besonders anschauliche,
unterhaltsame und spannende dokumente der ar-
chivbestände in kurz gehaltener geschichte zu publi-
zieren.
Zumeist auf internetauftritten oder in sozialen Me-
dien präsentieren archive monatlich ein dokument,
das häufig einen aktuellen bezug zur Jahreszeit, zum
brauchtum oder zum politischen geschehen hat. die-
se Kleinstveröffentlichungen sind mit geringem auf-
wand zu erstellen und sorgen beim adressaten für un-
terhaltung und historische Kenntnisse. 

allen solchen archivalien ist gemeinsam, dass es sich
stets um ureigene Quellen des archivs handelt. Mein
anliegen mit beginn der reihe war, leser/innen nicht
nur lokalhistorische geschichten zu bieten, die ohne-
hin in literatur, Publikationen oder historischen bei-
trägen der tagespresse verfügbar sind, sondern das
besondere des archivs und seiner arbeit in den fokus
zu rücken.
teil des Konzeptes ist es auch, den historischen inhalt
und Kontext des archivales möglichst quellennah zu
beschreiben, indem viele wörtliche Zitate verwendet
werden und die leserin oder der leser eine möglichst
genaue Vorstellung über das dokument erhält. auch
schriftarten, schreibstoffe, Maße, techniken, Verwal-
tungsvorgänge und ihre jeweiligen historischen Kon-
texte sind immer wieder bestandteil der beschrei-
bung.

Einblick in Bestände die erste serie des stolberger
„archivale des Monats“ (adM) lief von 2016 bis ende
2017. ohne dies offiziell im titel zu tragen ging es in-
haltlich darum, den leser(inne)n eine umfassende
Kenntnis über alle bestände des stadtarchivs zu lie-
fern. der ansatz war bewusst subtil gehalten, um das
interesse an geschichte zu nutzen, funktionen, auf-
gaben und bestände des archivs vorzustellen, ohne
durch allzu technokratischen Charakter die archivar-
beit als trocken oder theoretisch erscheinen zu lassen.
so wurde aus der bildsammlung etwa ein historisches
foto einer prominenten stelle des innenstadtbereichs
mitsamt des historischen Kartons und originalbe-

Christian Altena 
ist stadtarchivar 
in stolberg

DER AUTOR

Das Steuerbuch von 1666 bis
1738 des Bestands 

„Alt-Stolberg“ ist die älteste
Archiveinheit des

Stadtarchivs Stolberg 
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schriftung vorgestellt. ein Kaufvertrag der burg stol-
berg von 1863 stand stellvertretend für dokumente
des bestands „stolberg“. superlative wie die älteste
archiveinheit -  ein steuerbuch von 1666 bis 1738 des
bestands „alt-stolberg“ - oder das größte objekt der
objektsammlung - ein nagelwappen von über einem
Quadratmeter fläche von 1956 - machten besonders
auf die hohe relevanz des städtischen archivgutes
aufmerksam, die in der bevölkerung auf breiter ebe-
ne nicht bekannt war. 
dass sich archivarbeit auf akten, bestände, Prove-
nienzen und Zuständigkeiten gründet, sollte somit
in praxisnahen Häppchen über dieses Medium Ver-
breitung finden und nicht über beständeübersich-
ten, die sich an bereits informiertes fachpublikum
richten. 
neben der allgemeinen Hemmschwelle, archive zu
nutzen, stellt sich gerade der Öffentlichkeitsarbeit
kommunaler archive die Herausforderung, die Ver-
waltungsarbeit als Kern der archivischen Überliefe-
rung und lokalhistorischen geschichtsschreibung zu
vermitteln. so bietet der ansatz des adM die Mög-
lichkeit, interessierten laien häppchenweise den
komplexen aufbau und die vielschichtige tätigkeit
des archivs über „Kurzgeschichte“ näherzubringen
und insgesamt die hohe relevanz eines kommuna-
len archivs zu kommunizieren, wenn diese im örtli-
chen bewusstsein nicht bereits verankert ist.

Geschichte der Stadtteile im Jahr 2018 feierte
stolberg 900 Jahre stadtgeschichte. die älteste ur-
kunde, die einen burgherrn in stolberg nennt, ist aus
dem Jahr 1118 überliefert, wird allerdings nicht im hie-
sigen archiv verwahrt. das alte stolberg war im Kern
eine sehr begrenzte unterherrschaft im Herzogtum
Jülich. 15 der 17 stadtteile kamen erst durch einge-
meindungen 1935 und 1972 hinzu. 
ortschaften wurden aus allen umgebenen Kommu-
nen eingemeindet, die gemeinden Zweifall und gres-
senich vollständig. Manche einwohner/innen der
ersten fühlen sich durch ihre entfernte lage traditio-
nell etwas „vernachlässigt“, während die zweite

durch einen umfang von fünf orten eine recht eigen-
ständige traditionslinie historischer identität besitzt.
insgesamt gibt es ein gefälle zwischen übergeordne-
ter stadtgeschichte und kleinräumlicher ortsge-
schichte, das ein wenig nivelliert werden sollte.
das stadtarchiv hat das stadtjubiläum zum anlass
genommen, ein adM für jeden stadtteil zu veröf-
fentlichen. ausgenommen waren die beiden innen-
stadtbezirke und ein eher verwaltungstechnischer
bezirk. in alphabetischer reihung wurden von de-
zember 2017 bis dezember 2018 13 stadtteile in sehr
unterschiedlichen dokumenten berücksichtigt. Ziel
war nicht, wesentliche beiträge klassischer ortsteil-
geschichte beizusteuern, die - gerade vor ort - meist
gut bekannt oder aufgearbeitet ist. Wesentlich war
die integrierende berücksichtigung durch eine kom-
munale einrichtung als verbindender beitrag des
stadtjubiläums, dessen gesamtes Programm natur-
gemäß auf das Kerngebiet der stadt beschränkt war. 
Professionelle geschichtsarbeit nimmt die adressa-
ten in den fokus, für die das gegenwärtige Miteinan-
der in einer Kommune relevanter ist als überkomme-
ne historische strukturen. inhaltlich wurden themen
behandelt, die auch von allgemeinem interesse und
übergeordneter bedeutung sind. dazu gehörten eine
impfliste von 1834 mit medizinhistorischem Charak-
ter und aktuellem bezug, signalanlagen des Kalten
Krieges oder der umgang mit alkoholabusus als auf-
gabe des kommunalen ordnungswesens im 19. Jahr-
hundert. damit sollte auch der oftmals lokalhisto-
risch unterschätzte ansatz historischer teil- und
spezialdisziplinen und einbettung in überregionale
Phänomene hervorgehoben werden.
als addendum wurde jedem adM eine historische
annonce aus dem jeweiligen stadtteil beigefügt. sie
stammten aus ausgaben des „stolberger general-
anzeigers“ von 1898 und bewiesen eindrücklich die
gewachsene und längst vor den kommunalen neu-
ordnungen gegebene strukturelle Verbindung aller

Größtes Objekt der
Sammlung bildet ein
Nagelwappen von
über einem
Quadratmeter Fläche 

Das Archiv des
Kegelvereins 1888

steht stellvertretend
für vergleichbare

Vereine in der Stadt
Stolberg
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Stolberger Stadtteile, da der damalige Sprengel des
Werbeblatts fast kongruent mit dem heutigen
Stadtgebiet ist. Historische Bildungsarbeit im Allge-
meinen oder ein AdM im Speziellen eignet sich, auf
die lokalen Gegebenheiten angepasst, örtliche,
überregionale und allgemeinhistorische Perspekti-
ven zu verknüpfen und lokal integrierend einzuset-
zen.

Interaktion Archiv Die bis 2018 durchgeführten
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, besonders
das AdM, bewirkten eine nachhaltige Rezeption des
Anliegens des Stadtarchivs als kommunaler Dienst-
leister. Um die stete Nachfrage von Erhalt und Nut-
zung relevanter Informationsträger außerhalb der
amtlichen Überlieferungsbildung zu sichern, wurde
aktiv um die Stiftung nicht-amtlichen, also privaten
Archivguts von Einzelpersonen, Vereinen und Fir-
men geworben.
Als Mittel der Transparenz, der weiteren Anregung
zur Stiftung wie auch der Wertschätzung für die
überlassenen Unterlagen steht im Jahr 2019 das
Thema „Stiftungen“ im Fokus des AdM. Damit kann
das Stadtarchiv mit den auf die Verwaltungsarbeit
fokussierten Beständen die Relevanz privater Unter-
lagen, einzelner Dokumente wie ganzer Archive, ver-
mitteln und weiterhin Perspektiven der Archiv- und
Forschungsarbeit darstellen.
Dies ist ein Ansatz, das meist gescheute Thema „Lü-
cken der Überlieferungsbildung“ konstruktiv zu
kommunizieren und der Problematik entgegenzu-
wirken. So steht das vorgestellte Archiv des Kegel-
vereins 1888 stellvertretend für weitere vergleich-
bare Vereine. Andererseits verdeutlicht dieses AdM,
dass die Geschichtsschreibung etwa lokaler Vereine
oder systematische Überlieferungsbildung ohne
Stiftung schwer oder gar nicht möglich wäre.

Publikation und Resonanz Das „Archivale des
Monats“ des Stadtarchivs Stolberg wird auf dem of-
fiziellen Facebook-Account der Kupferstadt veröffent-
licht. Viele Ausgaben finden sich auch in der Tages-
presse sowie den gratis erhältlichen Werbeblättern,
da die Redaktionen gehaltvolle, historische Beiträge
als willkommene Ergänzung ihres Angebots betrach-
ten. Verbreitet wird das AdM auch zweimonatlich in
dem von der Stadtverwaltung herausgegebenen
„HIERONYMUS - Das Kupferstadtmagazin“ sowie im
Lokalmagazin „Treffpunkt“. Bei entsprechender Auf-
nahme durch die Redaktionen ist eine beträchtliche
Reichweite möglich.
In den Archivräumen selbst werden Poster ausgehan-
gen. Der Aufwand der Erstellung kann sehr variieren
- je nach Textumfang und Anfertigung der zugehöri-
gen Reproduktionen oder ergänzender Abbildungen.
Die Resonanz aus der Bevölkerung ist positiv, so dass
die Angebote des Stadtarchivs auf unterschiedlichen
Ebenen vermehrt angenommen werden. ◼

Das neue Social Media-
Netzwerk MoersLive
Die erste kommunale Social Media-Plattform „MoersLive“
soll Bürgerinnen und Bürger, Einzelhändler, Unternehmen,
Kulturanbieter und weitere städtische Akteure vernetzen

Bürgerinnen und Bürger sowie Einzelhändler der Stadt Moers profitieren von der neuen
Internet-Plattform MoersLive
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enn man sich am Sonntagnachmittag be-
quem auf dem Sofa liegend über sein Handy

die schönsten Wellnesshotels für den nächsten Ur-
laub anzeigen lässt, dazu „Alexa“ die Lieblingssongs
spielt und man später dann das Abendessen online
bestellt, dann ist das 2019 nichts Ungewöhnliches
mehr. Die Digitalisierung hat nicht nur Einzug in viele
deutsche Haushalte gehalten, sie bestimmt auch im-
mer häufiger den Tagesablauf der Menschen. Spä-
testens, wenn der Fitnesstracker mit seinem markan-
ten Brummen am Handgelenk auf mehr Bewegung
aufmerksam macht, ist man mitten in der schönen
neuen Welt. 
Während hierzulande vor allem die US-Konzerne den
Takt der Digitalisierung im privaten Bereich vorge-
ben, stehen unsere Städte und Gemeinden vor gro-
ßen Herausforderungen. Wie soll man den Bürger(in-
ne)n erklären, dass sie anno 2019 zwar an sieben
Tagen in der Woche alles kaufen und bestellen kön-
nen, was das Herz begehrt und die Kreditkarte mög-
lich macht, aber der Bauantrag für ein Gartenhaus,
die Nutzungsänderung einer Gewerbeimmobilie
oder die Anmeldung für einen Kita-Platz nur persön-

Michael Birr ist 
Geschäftsführer 
der MoersMarketing
GmbH

DER AUTOR

W
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lich, nach termin und frühestens in vier bis acht Wo-
chen möglich sein soll?

Rund um die Uhr dabei ist eine der wichtigsten
Veränderungen, die die digitalisierung mit sich ge-
bracht hat, die unfassbar schnelle und umfangrei-
che Möglichkeit zur Kommunikation im 24 stun-
den-takt und das sieben tage in der Woche.
Kommunikation zwischen den Menschen, aber
auch zwischen unternehmen und natürlich zwi-
schen unternehmen und Privatleuten ist rund um
die uhr möglich. der erfolg von instagram, Whats-
app, Youtube oder snapchat zeigt, wie sich Kom-
munikation verändert hat und wie groß der rück-
stand in europa und auch in deutschland auf
diesem gebiet tatsächlich noch ist. 
dabei ist die „Community“ längst zu einer der wich-
tigsten Zielgruppen in nahezu allen bereichen des
täglichen lebens, aber gerade auch im bereich des
Handels, geworden. und diese „Community“ ver-
sammelt sich zunehmend in sozialen netzwerken.
diese netzwerke sind auch und gerade für Kommu-
nen und ihre Verwaltungen äußerst interessant.
nur wenn es unternehmen gelingt, mit ihren
Kund(inn)en in Kontakt zu kommen - und zu blei-
ben - lassen sich auch betriebswirtschaftlich positi-
ve entwicklungen für das unternehmen erreichen.
und was für unternehmen gilt, hat auch für städte
und gemeinden gültigkeit. 
das Moerser stadtmarketing hat sich deshalb vor
rund zweieinhalb Jahren auf den Weg gemacht, zu-
nächst nach einer lösung des „Kommunikations-
problems“ zu suchen. Wie bekommt man die the-
men einer stadt zu den bürger(inne)n transportiert
und andersherum? und wie schafft man es, das rie-

sige angebot von themen in der stadt den Men-
schen zur Verfügung zu stellen, ohne dass ein riesi-
ges Heer an Mitarbeiter(inne)n aufgebaut werden
muss? 

Eigenes Soziales Netzwerk die antwort darauf
geben die sozialen netzwerke. Hier entstehen die
inhalte aus der Community, also in unserem fall aus
der stadtgesellschaft heraus selbst. unternehmen,
Vereine, Privatpersonen, freundeskreise, straßen-
nachbarschaften, Politik und einzelhandel posten
ihre themen und finden gleichgesinnte. Commu-
nities entstehen und Menschen „sprechen“ über
das, was sie bewegt und interessiert. sie sind aber
auch neugierig und lassen sich von neuen und ak-
tuellen themen inspirieren.
für MoersMarketing bestand die aufgabe also da-
rin zu überlegen, wie man „social Media“ für eine
stadt nutzen kann. Kann man vielleicht sogar ein
eigenes netzwerk aufbauen? schnell war klar, die
stadtmarketinggesellschaft braucht dazu starke
Partner. Mit der CMP international ag aus Hennef,
aber auch mit den Kooperationspartnern wie dem
institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult
gmbH, dem fraunhofer-institut für Materialfluss
und logistik iMl/dortmund, bCt bV (niederlande)
/ bCt deutschland gmbH waren diese Partner ge-
funden. gemeinsam  entwickelte sich so eine Platt-
formtechnologie, die auf kommunale bedürfnisse
abgestellt ist und den Menschen eine geeignete
umgebung für ihre eigenen themen bietet.

Deutsche Standards auf Moerslive können sich
Menschen seit nunmehr drei Monaten einfach aus-
tauschen und miteinander kommunizieren. die
Plattform ermöglicht es den nutzer(inne)n, sich ihr

Das neue lokale
Social Media-
Netzwerk in
Moers bietet
verschiedene
Services an

Michael Birr (links) und Stephanie Paaßen von der
MoersMarketing GmbH präsentierten mit Wolfgang Adams
(2. v. links) und Wilfried Maiwormden (rechts) von der CMP
International AG die neue Social Media-Plattform für Moers 
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Moerslive: 
www.moers-live.de 
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eigenes netzwerk in ihrer lokalen Community auf-
zubauen, örtliche Kultur- und Veranstaltungshigh-
lights zu entdecken und informationen aus der
stadt zu erhalten.
einzelhändler und dienstleister haben zudem künf-
tig die Möglichkeit, ihre Produkte über ein eigenes
shopsystem zu vermarkten und besondere ange-
bote zu platzieren. und dies alles mit deutschen da-
tenschutzstandards, denn hinter Moerslive steckt
kein us-unternehmen. die daten werden auch
nicht über den atlantik geschickt, sondern bei der
eWerK-group mit sitz in leipzig nach deutschen
richtlinien verarbeitet. die themen der stadt und
des stadtmarketings finden zudem mehr und mehr
einzug auf der Plattform.

Neuer Vertriebsweg Moerslive soll auch zu ei-
nem neuen Vertriebsweg für den Moerser einzel-
handel werden. Wie wichtig die Vernetzung von
stationärem angebot und onlinehandel ist, zeigt
ein blick auf die statistik. Mehr als 60 Mrd. euro
umsatz konnten bisher in diesem Jahr im online-
handel in deutschland erzielt werden. und die ten-
denz ist weiter steigend. 
bei einer aktuellen umfrage in Moers im frühjahr
2019 jedoch zeigte sich, dass von allen befragten
unternehmen in der Moerser innenstadt rund 62
Prozent noch keinen onlineshop haben. und rund
30 Prozent gaben an, dass der aufwand und die
Konkurrenz zu groß wären. gute gründe also, in
Konkurrenz zu treten und den aufwand für den 
Moerser einzelhandel zu minimieren. Moerslive tut
beides.

Skalierbar und kostenfrei erfolgreiche angebo-
te im digitalen bereich unterliegen immer unter-
schiedlichen bedingungen. aber eines haben er-
folgreiche digitale formate gemeinsam: sie sind
skalierbar. nur so können sie wachsen und neue
Zielgruppen und Märkte erobern. für die technolo-
gie von Moerslive trifft auch dieser Punkt zu. auch
wenn Moerslive der bundesweite Pilot der CMP in-
ternational ag ist, darf man sicher sein, dass bald
schon weitere Kommunen folgen werden. denn für
die städte und gemeinden ist und bleibt der einsatz
der Plattform kostenfrei. 
am ende entscheiden natürlich die nutzer/innen
der Plattformtechnologie selbst, wie umfangreich
deren einsatz sein kann oder muss. doch was
spricht eigentlich dagegen, schritt für schritt - auch
als stadt oder gemeinde - den digitalen dialog mit
den bürger(inne)n in einem eigenen social Media-
netzwerk auf- und auszubauen? MoersMarketing
hat diesen schritt gewagt und macht als Pilotpro-
jekt erste, gute erfahrungen, die man aktuell zum
beispiel an den initiativkreis der stadt solingen wei-
tergegeben hat. dort ist die nächste einführung be-
reits in Planung. ◼

Handbuch Städtebauliche Denkmalpflege
Herausgegeben von Volkmar Eidloth, Gerhard Ongyerth und Heinrich Wal-
gern im Auftrag der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundes-
republik Deutschland, 17 × 24 cm, 608 Seiten, 164 Farb- und 18
S/W-Abbildungen, Hardcover, ISBN 978-3-7319-0889-0, 39,95 Euro (D), Mi-
chael Imhof Verlag

Konservatorisches Handeln im städtebaulichen Zusammenhang bedarf
einer besonderen Vorgehensweise, zeitlichen abstimmung und Metho-
dik. das von der arbeitsgruppe städtebauliche denkmalpflege in der
Vereinigung der landesdenkmalpfleger in der bundesrepublik deutsch-
land erarbeitete Handbuch bietet mit seinen grundsatzartikeln erstmals
einen Überblick über die grundlagen der städtebaulichen denkmalpfle-
ge. ihre geschichte und die Methoden der erfassung, bewertung und
dokumentation werden ebenso dargestellt wie die rechtlichen rahmen-
bedingungen, die Planungsinstrumente, Planungsebenen und Pla-
nungsverfahren. in 300 lexikonartikeln und Querverweisen werden aus-
gewählte begriffe anschaulich in ihrer bedeutung für die Praxis erklärt.
das umfangreiche literaturverzeichnis trägt die weit gestreute literatur
zur städtebaulichen denkmalpflege zusammen. die neuauflage des
standardwerks wendet sich an alle architekten, stadtplaner, bauverwal-
tungen und denkmalpfleger in forschung, lehre und Praxis.
die 1. auflage des Handbuchs städtebauliche denkmalpflege erschien
2013 und war ein halbes Jahr nach dem erscheinen bereits vergriffen. für
die neuauflage 2019 wurden rd. 30% der texte neu geschrieben, es wurde
überall aktualisiert und zu den themen energie erweitert. an der neu-
auflage beteiligten sich 35 autoren aus allen deutschen denkmalfach-
ämtern (1. auflage: 28), Zahl lexikonartikel und Querverweise: 300 
(1. auflage: 240), umfang: 608 seiten (1. auflage: 480 seiten). das 1.000
titel umfassende literaturverzeichnis wurde komplett durchgesehen
und auf den neuesten stand gebracht.
das Handbuch städtebauliche denkmalpflege ist Zusammenfassung
und ertrag der 45-jährigen tätigkeit der arbeitsgruppe städtebauliche
denkmalpflege in der Vereinigung der landesdenkmalpfleger.

az.: 20.1.7

Bürgerbeteiligung in der Praxis
Ein Methodenhandbuch, Stiftung Mitarbeit & ÖGUT (Hrsg.), Arbeitshilfen
für Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen Nr. 52, Verlag Stiftung Mitarbeit,
Bonn, 2018; 1. Auflage, 320 S., ISBN 978-3-941143-36-4; 17,- Euro

bürgerbeteiligung ist keine Zauberei, sondern ein Handwerk, das sich
lernen lässt. Zu diesem Handwerk gehört auch das Wissen um die Me-
thoden, Verfahren und anwendungsbereiche dialogorientierter bür-
gerbeteiligung. das buch unternimmt einen sachkundigen und erfah-
rungsbasierten streifzug durch die Welt der dialogischen
bürgerbeteiligung und demokratie. Von aktivierender befragung bis
Zukunftskonferenz: die autorinnen und autoren stellen erprobte und
der (fach-)Öffentlichkeit geläufige Methoden der bürgerbeteiligung
vor und beschreiben auch weniger bekannte formate und Verfahren.
die Publikation bietet eine Mischung aus alltagsnahem grundlagen-
wissen und leicht zu lesendem Methodenkompendium. Viele gute
Praxisbeispiele runden das buch ab.

az.: 13.0.71
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Laufbahnrecht des Landes Nordrhein-
Westfalen
Kommentar zur Laufbahnverordnung (LVO NRW), nebst laufbahn-
rechtlichen Vorschriften für einzelne Beamtengruppen, von Ministe-
rialrat Dr. Ronald Rescher, Oberamtsrat Rolf Köhler, beide im
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Kolja
Naumann, Richter am Oberverwaltungsgericht, sowie Dipl.-Verwal-
tungswirt Heinz D. Tadday. 28. Ergänzungslieferung, Stand Mai 2019,
164 Seiten, 58,90 €. Loseblattausgabe: Grundwerk 1.344 Seiten, DIN
A 5, im Ordner, 79,- € bei Fortsetzungsbezug (199,- € bei Einzelbezug).
Digitalausgabe: Lizenz für 1 - 3 Nutzer im Jahresabonnement 169,- €
(inkl. Updates), weitere Preise (Kombination Print + Digital, Mehr-
fachlizenzen) auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0162-6 (Print), ISBN 978-
3-7922-0214-2 (Digital), Verlag W. Reckinger, Siegburg

neben neuen normen im teil C (u. a. aktualisierung des beamten-
statusgesetzes) und einem überarbeiteten stichwortverzeichnis sind
in der 28. ergänzungslieferung (stand Mai 2019) die neukommentie-
rungen der Paragrafen 13 (erleichterung für schwerbehinderte und
ihnen gleichgestellte behinderte Menschen), 15 (laufbahnen mit Vor-
bereitungsdienst), 18 (beförderungsvoraussetzungen), 20 (ausbil-
dungsaufstieg), 21 (Qualifizierungsaufstieg), 28 (beförderungsvo-
raussetzungen in Ämter nach a 15 oder Ämter mit höherem
endgrundgehalt), 29 (berufliche entwicklung in leitenden funktio-
nen an obersten landesbehörden), 50 (aufstieg- und beförderungs-
regelungen), 53 (vor dem 1. april 2009 außerhalb des geltungsbe-
reichs dieser Verordnung erworbene befähigungen), 54 (früher
erworbene befähigungen), 55 (Zuordnung der laufbahnen besonde-
rer fachrichtung) und 56 (inkrafttreten, außerkrafttreten) enthalten.
damit wird die aufgrund der novellierung der laufbahnverordnung
im Jahr 2016 erforderliche vollständige Überarbeitung des Kommen-
tarteils abgeschlossen.

az.: 14-0.13

Vergabe von Lieferungen und Leistungen
Vorschriften, Erläuterungen und Kommentierungen, Herausgeber/-in:
Dr. Irene Lausen; Handbuch, DIN A5 Ringordner, Bestell-Nr.
1190/4/7860/1, ISBN/ISSN 978-3-86586-728-5; 168,00 EUR, zzgl. Ver-
sandkosten; Online-Ausgabe / Jahresbezug, Online-Ausgabe mit prak-
tischen Zusatzfunktionen, inklusive: Einsatzfertige Arbeitshilfen zum
Download, fortlaufende Erweiterungen und Aktualisierungen für den
Bezugszeitraum, Bestell-Nr. 551190/1/7860/1, ISBN/ISSN 978-3-
86586-923-4; 392,70 EUR, versandkostenfrei; Premium-Ausgabe,
Handbuch, DIN A5 Ringordner, inklusive: Online-Ausgabe mit prakti-
schen Zusatzfunktionen, einsatzfertige Arbeitshilfen zum Download,
Bestell-Nr. 51190/1/7860/1; ISBN/ISSN 978-3-86586-922-7, 248,00
EUR, zzgl. Versandkosten; FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Merching,
E-Mail: buchhandel@forum-verlag.com 

die Vergabe von lieferungen und leistungen - alle neuen Vorschrif-
ten auf einen blick! auftraggeber wie bewerber/bieter haben bei
der Vergabe von lieferungen und leistungen gemäß deutschem
Vergaberecht viele Vorschriften zu beachten, fristen zu wahren und
dokumentationspflichten einzuhalten. dieser Praxisratgeber un-
terstützt städte und gemeinden ab der Vorbereitung einer aus-

schreibung bis zum Vertragsabschluss mit dem wirtschaftlichsten
bieter. damit ist deutlich, auf was z. b. bei der Prüfung und Wertung
der angebote zu achten ist und welche Verfahrensschritte doku-
mentiert werden müssen.
bewerber/bieter erhalten wertvolle tipps für ihre bieterstrategie so-
wie praxisorientierte Hinweise zum rechtsschutz. bei Versäumnissen
und fehlern in den ausschreibungsunterlagen drohen nicht nur der
ausschluss vom Verfahren, sondern auch hohe bußgelder. Mit diesem
ratgeber kann der arbeitsalltag erheblich erleichtert werden.

inhalt:
aktuelles in Kürze
gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (gWb)
- aufbau und inhalt
- Vergabeverfahren - grundsätze, definitionen
- Vergabe von öffentlichen aufträgen durch öffentliche auftragge-

ber
- Vergabe von öffentlichen aufträgen in besonderen bereichen und
von Konzessionen
Vergaben von lieferungen und dienstleistungen
- die Vergabeverordnung (VgV)
- Vergabe des auftrags nach der Vol/a
- die unterschwellenvergabeordnung (uVgo)
- Vergabe eines liefer- und dienstleistungsauftrags
sektorenverordnung (sektVo), Vergabeverordnung
Verteidigung und sicherheit (VsVgV),
Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) und
Vergabestatistikverordnung (VergstatVo)
abwicklung des Vertrags nach Vol/b
spezialfragen
- besondere themen im Zusammenhang mit ausschreibung und
Vergabe
rechtsprechung
gesetze und Verordnungen
- bundesgesetze: gWb, …
- bundesverordnungen: VgV, …
- Verwaltungsvorschriften: uVgo, …

az.: 21.1

Praxis der Kommunal-Verwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen, Ratgeber für die tägliche Arbeit
aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden, Städten
und Landkreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-Zugänge / auch auf
DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben von: Jörg Bülow, Dr. Jürgen Busse,
Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. Hans-Günter, Henneke,
Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof. Dr.
Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Christian O. Steger, Hubert Stubenrauch,
Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Johannes Winkel und Uwe Zimmermann. KOM-
MUNAL- UND SCHUL-VERLAG, Wiesbaden, Tel.: 0611-88086-10, Fax 0611-
88086-77, www.kommunalpraxis.de, E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen) lieferungen enthalten:

566. nachlieferung | august 2019 | 84,90 euro
C 17 nW - landesbeamtenrecht nordrhein-Westfalen - begründet
von Wilfried Mehler, Ministerialrat, überarbeitet von roland schä-
fer, bürgermeister, dipl.-Verww. K. Peter sikora, stadtverwaltungsrat,
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und Manfred turk, ltd. stadtverwaltungsdirektor; fortgeführt von
roland schäfer, bürgermeister, Manfred turk, ltd. stadtverwaltungs-
direktor,  und Jutta rahn, stadtverwaltungsrätin; weiter überarbeitet
von Marcus Hampel, stadtamtsrat, und Corinna König, stadtoberin-
spektorin; weiter fortgeführt von bianca Kretschmer, stadtamtfrau:
der beitrag wurde aktualisiert und besonders die Kapitel 3.3.8 (die
ausbildungs- und Prüfungsordnungen für den kommunalen bereich)
sowie 3.5 (frauenförderung im öffentlichen dienst) überarbeitet. der
anhang wurde auf den neuesten stand gebracht.
J 12 - arbeitssicherheit im öffentlichen dienst - begründet von
dipl.-ing. andreas Kraus und dipl.-ing. Manfred Wipfler, fortge-
führt von dipl.-ing. Heino schneider, weiter fortgeführt von dipl.-
lng. Wilhelm Müller: die darstellung wurde auf den aktuellen
stand gebracht; die Änderungen der arbstättV und der gefahr-
stoffverordnung wurden eingearbeitet ebenso wie die Änderun-
gen beim Muschg in Punkt 2.2.2.10 und bei den „elektromagneti-
schen feldern“ unter 2.2.22.4.
K 5 nW - landesimmissionsschutzgesetz nordrhein-Westfalen -
Von dr. steffen Himmelmann, stadtrechtsdirektor bei der stadt
Voerde: der beitrag wurde wieder auf den aktuellen stand ge-
bracht.
K 5a nW - abfallgesetz für das land nordrhein-Westfalen (lan-
desabfallgesetz - labfg) - Von Prof. dr. alexander schink, rechts-
anwalt, staatssekretär im Ministerium für umwelt und natur-
schutz, landwirtschaft und Verbraucherschutz des landes
nordrhein-Westfalen a. d., dr. Peter Queitsch, Hauptreferent,
städte· und gemeindebund nordrhein-Westfalen, Julian ley,
rechtsanwalt, und friederike scholz, referentin, landkreistag
nordrhein-Westfalen: die Kommentierungen zu den §§ 5 (Öffent-
lich-rechtliche entsorgungsträger), 8 (ausschluss von der entsor-
gungspflicht) und 9 (satzung) wurden aktualisiert und dabei u. a.
auf das neue Verpackungsgesetz, das die Verpackungsverordnung
abgelöst hat, die Änderungen im elektrog und weitere neuerun-
gen eingegangen. die anhänge wurden ebenfalls auf den neues-
ten stand gebracht.

567. nachlieferung | september/oktober 2019 | 84,90 euro

f 3 - Verordnung über die bauliche nutzung der grundstücke
(baunutzungsverordnung - baunVo) - Von gustav-adolf stange,
staatssekretär a. d.: diese lieferung berücksichtigt bis dahin be-
kannt gewordene gerichtsentscheidungen sowie das einschlägi-
ge schrifttum. des Weiteren hat berücksichtigung gefunden,
dass die baunutzungsverordnung neu gefasst wurde. Mit dieser
lieferung erhalten sie die neuen Kommentierungen bis ein-
schließlich § 10, die übrigen seiten folgen mit einer der folgenden
lieferungen.
H 10 nW - Krankenhausgestaltungsgesetz des landes nordrhein-
Westfalen (KHgg nrW) - Von dr. frank becker, rechtsanwalt,
Münster, dr. oliver bertram, rechtsanwalt, düsseldorf, dr. Markus
Heitzig, rechtsanwalt, Münster, dr. oliver Klöck, rechtsanwalt,
düsseldorf, dr. Jörg lafontaine, Ministerialrat, Ministerium für ge-
sundheit, emanzipation, Pflege und alter nordrhein-Westfalen,
düsseldorf, dr. frank stollmann, ltd. Ministerialrat, Ministerium
für gesundheit, emanzipation, Pflege und alter nordrhein-West-
falen, düsseldorf: bearbeitet wurden die Kommentierungen zu den
§§ 11 (rechtsaufsicht), 12 (Krankenhausplan), 13 (rahmenvorgaben),
16 (feststellungen im Krankenhausplan) und 21 a (einzelförderung
von investitionen). neu aufgenommen in den anhang wurde der

text der Verordnung zur Verwaltung des strukturfonds im Kran-
kenhausbereich (Krankenhausstrukturfonds-Verordnung).

az.: 13.0.1.002/001

Kommunale Finanzwirtschaft 
Nordrhein-Westfalen
Herausgegeben von Heinz Dresbach, Dozent an der FHöV NRW, 46.
Auflage, September 2019, ca. 500 Seiten, Format DIN A 4; 14 Farbko-
dierungen, Fadengebunden, Preis 52,- Euro, ISBN 978·3·9800·6742·3,
VERLAG DRESBACH, Bergisch Gladbach

die neuauflage des >dresbaCH< steht erwartungsgemäß ganz im
Zeichen der „nKf-reform 2019“, die nach einer grundlegenden evalu-
ierung mit dem 2. nKf Weiterentwicklungsgesetz (2. nKfWg nrW)
eine Vielzahl weitreichender Änderungen in den regelwerken ge-
meindeordnung nrW, Kreisordnung nrW, landschaftsverbandsord-
nung nrW, gesetz über den regionalverband ruhr nrW und ge-
meindeprüfungsanstaltsgesetz nrW hervorgebracht hat. Zeitgleich
wurde zum 01.01.2019 die bisherige gemeindehaushaltsverordnung
(gemHVo nrW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomH-
Vo nrW) ersetzt.
im Zuge der jüngsten nKf-Weiterentwicklung sind neuartige begriff-
lichkeiten, Maßnahmen, Verfahren, Mechanismen und strategien ge-
neriert worden, die die akteure des kommunalen finanzmanage-
ments vor beträchtliche Herausforderungen stellen, ihnen aber auch
vielversprechende Perspektiven und Möglichkeiten im Verwaltungs-
handeln bieten. Hervorzuheben sind die speziellen reformfelder
Wirklichkeitsprinzip, globaler Minderaufwand, flexibilisierung der
ausgleichsrücklage, aufwandsrückstellungen, Komponentenansatz,
gesamtabschluss, beteiligungsbericht, neugestaltung des Prüfungs-
wesens etc.
neben dem gegenwärtigen fokusthema „nKf-reform“ wurden seit
der Vorauflage auch weitere kommunalfinanzwirtschaftliche, ab-
gabenrechtliche und vergaberechtliche bestimmungen konkreten
regelungsbedürfnissen angepasst, u. a. in den bereichen gemein-
definanzierungsgesetz nrW, gemeindefinanzreformgesetz, Kenn-
zahlenset nrW, orientierungsdatenerlass, beschleunigungsgesetz
betreffend kommunale gesamtabschlüsse, grundgesetz, gewer-
besteuergesetz, abgabenordnung, einkommensteuergesetz, Han-
delsgesetzbuch und Kommunale Vergabegrundsätze nrW. Zu den
gravierenden Änderungen, ergänzungen und neubearbeitungen
enthält das Vorwort des buches ausführliche informationen und
interpretationen.
Mit der vorliegenden 46. edition reagiert der >dresbaCH< unmittel-
bar und umfassend auf die aktuelle rechtsentwicklung und bietet
damit die perfekte Plattform für den aufbruch in eine neue nKf-epo-
che. symbolisch definiert verkörpert das Handbuch einen kommu-
nalfinanzrechtlichen >Maßanzug< besonderer güte: hochwertig ge-
fertigt, topaktuell ausgestattet, passgenau zugeschnitten, optisch
akzentuiert und stets von optimalem gebrauchswert. diese attribute
machen das über vier Jahrzehnte etablierte standardwerk auch in
der neuauflage für den mit der komplexen regelungsmaterie des
gemeindewirtschaftsrechts befassten Verwaltungspraktiker, lehren-
den, studierenden und politischen Mandatsträger äußerst attraktiv.

az.: 41
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EU-Mittel für Strukturwandel der 
Kohleregionen in Europa 
der europäische ausschuss der regionen (adr) hat am 9. oktober
2019 auf seiner Plenarsitzung gefordert, Kohleregionen beim aus-
stieg aus fossilen brennstoffen mit eu-Mitteln zu unterstützen. die
Versammlung der regional- und Kommunalvertreter/innen der eu
schloss sich damit einstimmig der diesbezüglichen stellungnahme
von Mark speich, staatssekretär für bundes- und europaangelegen-
heiten sowie internationales des landes nrW an. gleichzeitig be-

tonten die delegierten, dass die unterstützung
nicht zu lasten anderer regionen gehen darf. an
der anschließenden High-level-Konferenz der
Kohleregionen „Coal regions High-level Confe-
rence“ nahmen Minister/innen und regionalpoli-
tiker/innen aus elf Kohleregionen in acht eu-Mit-
gliedstaaten sowie eu-Kommissar günther
oettinger teil.

Neuer Leiter der Berliner  
Kommissionsvertretung 
dr. Jörg Wojahn ist neuer leiter der Vertretung
der europäischen Kommission in berlin. er ist
nachfolger von richard Kühnel, der als direktor
in die generaldirektion „Kommunikation“ nach

brüssel gewechselt ist. Wojahn studierte rechtswissenschaften in
Passau und santiago de Compostela und promivierte in Kiel. nach
seiner Zeit als rechtsreferendar am landgericht baden-baden
wandte er sich als redakteur und Korrespondent für die österrei-
chische tageszeitung „der standard“ dem Journalismus zu. für die
europäische Kommission ist Wojahn seit 2004 tätig. Zunächst war
er sprecher des europäischen amtes für betrugsbekämpfung, dann
botschaftsrat für die handelspolitischen beziehungen zu den golf-
staaten in riad und zuletzt leiter der Kommissionsvertretung in
Wien.

300 Millionen Euro für Bau von 
2.300 Wohnungen in NRW
die europäische investitionsbank (eib) stellt Mittel für den bau von
2.300 energieeffizienten Wohnungen in verschiedenen städten und
gemeinden in nordrhein-Westfalen bereit. die eib und der Woh-
nungsanbieter ViVaWest haben dazu einen Kreditvertrag über 300
Mio. euro abgeschlossen. Knapp ein fünftel der gelder wird für öf-
fentlich geförderten und preisgedämpften Wohnraum eingesetzt.
Zudem finanziert ViVaWest mit den Mitteln den bau von Wohn-
raum für studierende sowie Kindertagesstätten. die eib ist die ein-
richtung der europäischen union für langfristige finanzierungen und
vergibt Mittel für Projekte, die den Zielen der eu entsprechen. ViVa-
West bewirtschaftet mehr als 120.000 Wohnungen in rund 100
Kommunen an rhein und ruhr.

NRW-Schülerwettbewerb 
„EuroVisions 2019“
das land nordrhein-Westfalen ruft zur teilnahme am foto- und Kurz-
filmwettbewerb „euroVisions“ auf. unter dem Motto „dein europa -

deine initiative“ sollen Jugendliche in bildern oder Kurzfilmen ihre
Wünsche und Ziele für ein vereintes europa veranschaulichen. teil-
nehmen können schüler/innen der sekundarstufen i und ii aus nrW
als einzelpersonen, arbeitsgruppen oder Klassen. in der Kategorie
„bilder“ gibt es für die drei erstplatzierten jeder sekundarstufe je-
weils 750, 500 und 300 euro. der beste Kurzfilm wird mit jeweils 750
euro prämiert. einsendeschluss ist der 27. november 2019. Mehr infos
gibt es unter www.europaschulen.nrw.de/artikel/schuelerwettbe-
werb-eurovisions-2019.html .

Acht Städte im Rennen um 
„Kulturhauptstadt Europas 2025“
deutschland stellt im Jahr 2025 die „Kulturhauptstadt europas“. für
das nationale auswahlverfahren haben sich acht städte beworben.
im rennen sind Chemnitz, dresden, gera, Hannover, Hildesheim,
Magdeburg, nürnberg und Zittau. ihre bewerbungen werden nun
von einer europäischen Jury bewertet. am 12. dezember 2019 wer-
den jene städte bekanntgegeben, die es auf die shortlist und damit
in die zweite runde geschafft haben. im Herbst 2020 wird die Jury
dann eine der Kandidatenstädte für die ernennung zur deutschen
„Kulturhauptstadt europas 2025“ empfehlen. Mit dem titel will die
europäische union das Zugehörigkeitsgefühl zu einem gemeinsa-
men Kulturraum fördern und nachhaltige kulturelle entwicklungen
in den jeweiligen städten anregen.

Milch, Obst und Gemüse dank 
EU-Schulprogramm 
auch in diesem schuljahr erhalten schüler/innen im rahmen des
eu-schulprogramms Milch, obst und gemüse. für deutschland sind
im schuljahr 2019/2020 knapp 25 Mio. euro für schulobst und -ge-
müse und knapp 11 Mio. euro für schulmilch vorgesehen. das eu-
schulprogramm soll ein gesundes essverhalten bei Kindern fördern
und beinhaltet spezielle bildungsprogramme, um den schüler(in-
ne)n die bedeutung einer gesunden ernährung zu vermitteln und
ein Verständnis zu schaffen, wie nahrungsmittel erzeugt werden.
im schuljahr 2017/2018 haben über 20 Mio. und damit etwa 20 Pro-
zent aller Kinder in der gesamten eu von dem Programm profitiert.
in jedem schuljahr werden insgesamt 250 Mio. euro für das Pro-
gramm bereitgestellt.

Nantes Europäische 
Innovationshauptstadt 2019
nantes ist die europäische innovationshauptstadt 2019. Mit dem
titel würdigte die europäische Kommission die bemühungen der
westfranzösischen stadt, mit innovationen das leben der
bürger/innen zu verbessern. gleichzeitig wurde das offene und
kooperative Verwaltungsmodell der Kommune gelobt. Mit dem
titel ist ein Preisgeld von einer Mio. euro verbunden, das im rah-
men des eu-forschungs- und innovationsprogramms „Horizont
2020“ ausgezahlt wird. die städte antwerpen in belgien, bristol
und glasgow in großbritannien, espoo in finnland und rotterdam
in den niederlanden erhielten jeweils 100.000 euro zur förderung
ihrer innovationspraxis. die nächste runde des Wettbewerbs „eu-
ropäische innovationshauptstadt“ wird im ersten Quartal 2020
anlaufen. ◼

tonten die delegierten, dass die unterstützung

tiker/innen aus elf Kohleregionen in acht eu-Mit-
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zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch

@kommunen.nrw
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OVG-Rechtsprechung zur 
Zweitwohnungssteuer
Mit seiner grundlegenden Entscheidung zur Zukunft der Grundsteuer vom
10.04.2018 (1 BvL 11/14 u. a.) hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
vor allem Teile des Bewertungsgesetzes (BewG) für verfassungswidrig
erklärt, zugleich aber deren befristete Fortgeltung angeordnet. Diese Ent-
scheidung hat mittelbar auch Bedeutung für die kommunale Zweitwoh-
nungsbesteuerung. Denn ähnlich wie das Grundsteuergesetz rekurrieren
die kommunalen Zweitwohnungssteuersatzungen auf das Bewertungs-
gesetz (BewG) und machen die Jahresrohmiete (§ 79 BewG) zum Aus-
gangspunkt der Bestimmung des sog. Mietwertes - dem Steuermaßstab
der Zweitwohnungssteuer. In einem zweiten Schritt gehen die Satzungen
regelmäßig noch über das BewG hinaus und rechnen die Jahresrohmiete
anhand bestimmter Preisindizes auf die heutige Zeit hoch (sog. Indexie-
rung). Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat mit Urteil vom
20.06.2018 entschieden, eine kommunale Zweitwohnungsteuer dürfe
auch in Ansehung des genannten BVerfG-Urteils nach der indexierten Jah-
resrohmiete i. S. d. § 79 BewG bemessen werden (vgl. auch StGB NRW-
Mitteilung 543/2018 vom 15.10.2018). Das OVG Schleswig kam in zwei
im Wesentlichen gleichlautenden Urteilen vom 30.01.2019 jedoch zum
genau gegenteiligen Ergebnis. In den jeweiligen Revisionsverfahren hat
das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) für den 27.11.2019 eine münd-
liche Verhandlung angesetzt.

oVg lüneburg, urteil vom 20. Juni 2018 
- az.: 9 lb 123/17 und 9 lb 124/17 -
oVg schleswig, urteile vom 30. Januar 2019 
- az.: 2 lb 90/18 und 2 lb 92/18 -
bVerwg, anhängiges Verfahren 
- az.: 9 C 6.18 und 9 C 7.18 - (im nachgang oVg lüneburg)
- az.:  9 C 3.19 und 9 C 4.19 - (im nachgang oVg schleswig)

in beiden fällen streiten steuerschuldner und gemeinden als steuer-
gläubiger um die rechtmäßigkeit der Heranziehung zur Zweitwoh-
nungssteuer, insbesondere um die konkreten auswirkungen des
bVerfg-urteils vom 10.04.2019 auf die kommunale Zweitwohnungsbe-
steuerung.

Zur Entscheidung des OVG Lüneburg:
Zunächst wird beschrieben, dass und warum der Zweitwohnungssteu-
ermaßstab einer ab dem Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.1964 nach
der Mietpreisentwicklung indexierten Jahresrohmiete seit jeher in
ständiger höchst- und obergerichtlicher rechtsprechung als zulässig
angesehen wurde. eine abweichende beurteilung hierzu rechtfertige
auch das urteil des bVerfg vom 10.04.2018 nicht. der grundbesteue-
rung auf der einen und der kommunalen Zweitwohnungsbesteuerung
auf der anderen seite lägen unterschiedliche bezugsgrößen zugrunde,
bei jener die ermittlung des Verkehrswerts, bei dieser der aufwand ei-
nes Zweitwohnungsinhabers für das innehaben dieser Zweitwohnung.
anders als im falle der grundsteuer hätten die regelungen der Zweit-
wohnungssteuer im gemeindegebiet auch keine wegen des überlan-
gen Hauptfeststellungszeitraums verfassungswidrige Verzerrung be-
zogen auf den ohnehin nur pauschal erfassbaren aufwand für das
innehaben einer Zweitwohnung zur folge. denn anders als bei der
grundsteuer werde bei der bemessungsgrundlage der Zweitwohnung-
steuer kein auf die Wertverhältnisse am 01.01.1964 anknüpfender Ver-
vielfältiger i. s. d. § 80 bewg auf die Jahresrohmiete zum stand

01.01.1964 angewandt. Vielmehr bemesse sich die Zweitwohnungsteuer
wegen ihrer indexierung gerade nicht unverändert nach dem Mietauf-
wand zum stand 01.01.1964. es sei weder konkret dargelegt noch er-
kennbar, dass durch dieses Verfahren eine Vergleich-
barkeit der Mietwerte der Zweitwohnungen im
gemeindegebiet nicht mehr gewährleistet sei.
schließlich dürfe wegen der vom bVerfg angeordne-
ten fortgeltungsdauer die Zweitwohnungsbesteue-
rung auch noch an § 79 bewg anknüpfen, obwohl es
u. a. § 79 abs. 5 bewg für mit art. 3 abs. 1 gg unver-
einbar erklärt habe. denn erkläre das bVerfg eine ver-
fassungswidrige norm für weiter anwendbar, ändere
sich an dem inhalt und der rechtlichen geltung der
norm im Verhältnis zu dem Zustand vor dem urteils-
spruch zunächst nichts. ihr komme nach der anord-
nung der weiteren anwendbarkeit derselbe rechtli-
che status zu wie jeder anderen norm des geltenden
rechts und es handele sich nicht etwa um eine norm
minderen ranges oder minderer geltungskraft. die
anordnung der weiteren anwendbarkeit belasse die verfassungswidrige
norm stattdessen für einen bestimmten Zeitraum in geltung und erlau-
be ihre weitere anwendung in der rechtspraxis.

Zur Entscheidung des OVG Schleswig:
das oVg schleswig ist demgegenüber der ansicht, dass die bemessung
einer kommunalen Zweitwohnungsteuer gegen art. 3 abs. 1 gg versto-
ße, wenn dafür auf die anhand des Mietspiegels zum Hauptfeststel-
lungszeitpunkt 1. Januar 1964 geschätzte Jahresrohmiete i. s. d. § 79
bewg abgestellt wird. Zwar hält auch das oVg schleswig die bemessung
einer kommunalen Zweitwohnungsteuer nach einem normativ ermit-
telten und indexierten Mietwert der Zweitwohnung für grundsätzlich
zulässig. allerdings verstoße sie inzwischen in der von der gemeinde ge-
wählten ausgestaltung gegen art. 3 abs. 1 gg, weil für höchst ungleiche
Wohnungen und Häuser der gleiche Mietwert berücksichtigt werde und
die immobilienwerte sich seit 1964 innerhalb des satzungsgebiets auf-
grund ihrer lage unterschiedlich entwickelt hätten. Zur begründung des
gleichheitsverstoßes überträgt das oVg schleswig im Wesentlichen die
argumentationskette des bVerfg aus seinem urteil vom 10. april 2018
auf das Zweitwohnungssteuerrecht. aufgrund der seit 1970 andauern-
den aussetzung einer erneuten Hauptfeststellung nach dem bewer-
tungsgesetz komme es - so das oVg - bei der ermittlung des Mietwerts
gemäß der satzung zu einer auseinanderentwicklung der auf den
01.01.1964 festgestellten Jahresrohmiete und dem tatsächlichen auf-
wand für das innehaben der Zweitwohnung. der Mietspiegel 1964 biete
mittlerweile keine hinreichend objektivierbare schätzungsgrundlage
mehr. Je weiter der Hauptfeststellungszeitpunkt zurückliege und je
mehr deshalb neue gebäude in anderer bauweise und ausstattung als
1964 errichtet würden, desto mehr führe die anwendung der Mietspie-
gel 1964 nicht nur zu veralteten, sondern auch zu nicht relationsgerech-
ten Mietansätzen. 
auch auf das o. g. urteil des oVg lüneburg wird ausdrücklich bezug ge-
nommen: das oVg lüneburg habe angenommen, die zwangsläufigen
und mit zunehmender dauer typischerweise immer stärkeren Verzer-
rungen der einheitswerte beim ertragswertverfahren beruhten nach
den erwägungen des bVerfg darauf, dass auf den maßgeblichen Miet-
ertrag zum stand 01.01.1964 (vgl. § 79 abs. 1 und 2 bewg) ein Vervielfäl-
tiger (§ 80 bewg) angewandt werde, der nach seiner gesetzlichen aus-
gestaltung ebenfalls an die Wertverhältnisse am 01.01.1964 anknüpfe.

gericht
in kÜrZe

zusammengestellt 
von Referent 

Carl Georg Müller, 
StGB NRW
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Themenschwerpunkt Dezember 2019:
Betriebliches Gesundheitswesen 
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der entscheidung des bVerfg sei aber gerade nicht zu entnehmen, dass ei-
ne gleichheitswidrige besteuerung nur aufgrund des Zusammenwirkens
von fehlenden aktuellen ertragsfaktoren und anwendung eines Verviel-
fältigers angenommen wurde. das bVerfg habe vielmehr festgestellt, dass
das fehlen der erfassung heutiger ertragsfaktoren umso mehr zu einer er-
weiterung und Vertiefung der Wertverzerrungen führe, je weiter der
Hauptfeststellungszeitraum voranschreite. die Wertverzerrungen bei den
einheitswerten bestünden unabhängig von der - bei der erhebung der
Zweitwohnungsteuer nicht relevanten - anwendung des Vervielfältigers
gemäß § 80 bewg. an seiner auffassung hält das oVg schleswig dann
konsequenterweise auch angesichts der stattfindenden indexierung fest.
die gleichheitswidrige besteuerung werde nicht dadurch behoben, dass
der Mietwert hochgerechnet werde, weil die beschriebene gleichbehand-
lung von ungleichen sachverhalten bereits - vor der Hochrechnung - bei
der ermittlung der Jahresrohmiete erfolge. da die Hochrechnung auf alle
so ermittelten beträge in gleicher Weise angewendet werde, werde die in
den beträgen enthaltene gleichheitswidrige gleichbehandlung ebenfalls
„nur“ hochgerechnet. sie werde weder verschlimmert noch behoben. 
schließlich kommt das oVg schleswig zu dem ergebnis, dass die in der
Zweitwohnungssteuersatzung normierten steuermaßstäbe auch nicht in
anlehnung an das bVerfg-urteil vom 10.04.2018 zunächst bis zum
31.12.2019 fortgelten würden. der senat habe anders als das bVerfg keine
Kompetenz zu einer zeitlich befristeten fortgeltungsanordnung des (hier
satzungsrechtlichen) verfassungswidrigen steuermaßstabes.

Besteuerung von Geldspielgeräten
in Meschede
Das Verwaltungsgericht (VG) Arnsberg hat die Klage einer Spielhallenbetrei-
berin aus Meschede gegen die Heranziehung zu Vergnügungssteuer für Geld-
spielgeräte abgewiesen. 

Vg arnsberg, urteil vom 29.08.2019 
- az.: 5 K 4315/18 -

Wie viele andere städte und gemeinden erhebt die stadt Meschede eine
eigene Vergnügungssteuer auf geldspielapparate in spielhallen. nachdem
aufgrund einer entscheidung des bundesverwaltungsgerichts aus dem
Jahr 2005 die besteuerungsgrundlagen umgestellt worden sind und die
steuer seither nach den in dem einzelnen spielgerät eingeworfenen geld-
beträgen bemessen wird, versucht die Klägerin, die besteuerung rechtlich
zu fall zu bringen. Hierzu argumentiert sie, die steuer entfalte eine erdros-
selungswirkung, weil sie dazu führe, dass kein spielgeräteaufsteller in Me-
schede aus den einnahmen seinen lebensunterhalt bestreiten könne. die
zum 01.04.2018 in Kraft getretene erhöhung der steuer von 3,5 Prozent auf
5 Prozent des spieleinsatzes sei daher rechtlich nicht haltbar.
das gericht ist dieser argumentation - wie schon in der Vergangenheit -
nicht gefolgt. es hat festgestellt, die entwicklung der anzahl der spielhal-
len im gebiet der stadt Meschede zeige, dass die steuer keineswegs zum
absterben der spielhallenbetriebe in Meschede führe. deren anzahl sei
im Wesentlichen seit vielen Jahren unverändert, was belege, dass der be-
trieb von spielhallen durchaus lukrativ sei. dem entsprechend ist das ge-
richt auch der argumentation des von der Klägerin beauftragten gutach-
ters nicht gefolgt, der mit einer berechnung nachweisen wollte, dass schon
beim steuersatz von 3,5 Prozent ein erheblicher Jahresverlust für spielhal-
len eintrete. deswegen hat es das gericht nicht für erforderlich gehalten,
weitere sachverständigengutachten einzuholen, wie es die Klägerin in der
mündlichen Verhandlung beantragt hat. 
Über einen möglichen antrag der Klägerin auf Zulassung der berufung
hätte das oberverwaltungsgericht in Münster zu entscheiden. ◼

StGrat_11_19.qxp_Layout 1  25.10.19  10:54  Seite 42



stÄdte- und geMeinderat ��/20�9    43

NEUE STRASSENBELEUCHTUNG
OHNE EIGENE INVESTITIONEN
Wir investieren in Ihre Zukunft und bieten Ihnen ein 
maßgeschneidertes Rundum-Sorglos-Paket für Ihre Kommune:
> Komplettsanierung Ihrer Beleuchtungsanlage im ersten Vertragsjahr
> Planungs- und Bauleistungen
> 20 Jahre Full-Service-Betreuung inklusive langfristiger 

Herstellergarantien und gesicherter Ersatzteilversorgung
> Lichtpunktgenaue Abrechnung
> Smarte Steuerungssysteme
> Stromlieferung
> E-Mobilität

Weitere Infos und Broschüren finden Sie
unter www.swb-beleuchtung.de.

swb Beleuchtung

WO WIR
SIND, IST

LICHT.

Schleswig-Holstein
Michael Porsch
Mobil 0162 7898430
michael.porsch@
swb-gruppe.de

Weser-Ems-Region
Kai-Uwe Petereit
Mobil 0152 09291892
kai-uwe.petereit@
swb-gruppe.de

NRW | Baden-Württemberg
Oliver Balzer
Mobil 0152 03671502
oliver.balzer@
swb-gruppe.de
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Konkrete Unterstützung für viele komplexe  
kommunale Aufgaben

Eine Auswahl unserer Themen: 

Finanzierung kommunaler Leistungen, Gewässer,  
Organisation und Personal, Klimaschutz und Klima- 
anpassung, Abwasserentsorgung, Arbeits- und  
Gesundheitsschutz, IT für Kommunen, Brandschutz  
und Rettungsdienste, Kommunale Beschaffung,  
Öffentlichkeitsarbeit, Abfallentsorgung, Unterhaltung  
kommunaler Anlagen, Verträge und Konzessionen

Wir sind für Sie da!
Nutzen Sie unser umfangreiches Know-how

Kommunal Agentur NRW GmbH

Cecilienallee 59
40474 Düsseldorf
tel: 0 211 / 4 30 77 – 0
info@KommunalAgenturNRW.de 
www.KommunalAgenturNRW.de
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